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Verlautbarung 

Der Geschäftsverteilungsausschuss hat am 17. Juli 2014 Änderungen der 

Geschäftsverteilung gemäß § 13 Abs. 9 BFGG sowie Änderungen der 

Geschäftsverteilungsübersicht beschlossen.  

Die geänderte Geschäftsverteilung zum 24.7.2014 wird am Sitz in Wien und an den 

Außenstellen Feldkirch, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg des 

Bundesfinanzgerichtes aufgelegt. Die Geschäftsverteilungsübersicht zum 24.7.2014 wird an 

der Amtstafel veröffentlicht. 

Die Geschäftsverteilung und die Geschäftsverteilungsübersicht sind auch im Internet unter 

www.bfg.gv.at abrufbar. 

 

Wien, 24. Juli 2014 

Die Präsidentin: 

Dr. Moser e.h. 

 

http://www.bfg.gv.at/
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1. Allgemeine Grundsätze Geschäftsverteilung  

1.1. Gliederung der Rechtsangelegenheiten nach Fachgebieten  

Jede beim Bundesfinanzgericht (BFG) einlangende Rechtsangelegenheit (wie 

insbesondere Beschwerden, Revisionen und sonstige Anträge) oder beim UFS 

eingelangte jedoch noch nicht einer Referentin oder einem Referenten zugeteilte 

Rechtsangelegenheit iSd § 28 Abs.4 BFGG ist einem Fachgebiet (Punkt 2) zuzuordnen, 

wobei im Konkurrenzfall das jeweils erstgenannte Fachgebiet den später genannten 

vorgeht. Die Verteilung der Rechtsangelegenheiten erfolgt ï soweit nichts anderes 

angeordnet ist ï im automationsunterstützten Aktenverteilungsprogramm (AVS). 

Ausgenommen sind Rechtsangelegenheiten, die beim Unabhängigen Finanzsenat am 

31. Dezember 2013 anhängig und einer Referentin oder einem Referenten zugeteilt 

waren. 

Beschwerden gegen Bescheide betreffend die im Abgabenverfahren aufgelaufenen 

Kosten und die in diesem Verfahren festgesetzten Zwangs-, Ordnungs- oder 

Mutwillensstrafen, Verspätungszuschläge (§ 135 BAO) und Anspruchszinsen (§ 205 

BAO) sowie sonstige im Abgabenverfahren ergehende Bescheide gelten jenem 

Fachgebiet als zugeordnet, in dessen Verfahren sie ergehen oder von dem sie im 

Hauptverfahren abgeleitet sind. 

Beschwerden gegen Auskunftsbescheide (§ 118 BAO) gelten jenem Fachgebiet als 

zugeordnet, dem die laut § 118 Abs. 6 lit d BAO im Auskunftsbescheid genannte Abgabe 

zugeordnet ist. Werden in einem Auskunftsbescheid mehrere Abgaben genannt, gilt der 

Bescheid jenem Fachgebiet zugeordnet, das nach der Reihenfolge zuerst in Betracht 

kommt. 

Soweit nichts anderes geregelt ist, sind Beschwerden gegen Bescheide betreffend 

Anträge nach § 240 Abs. 3 BAO und § 241 Abs. 2 BAO jenem Fachgebiet zuzuordnen, in 

das die Abgabe, deren Rückzahlung beantragt wird, fällt. 

Beschwerden gegen Bescheide betreffend sonstige Maßnahmen iSd. §§ 293 bis 302 

BAO gelten jenem Fachgebiet als zugeordnet, auf das sich der berichtigte, zurück-

genommene, abgeänderte oder aufgehobene Bescheid bezieht oder auf das sich der zu 

berichtigende, zurückzunehmende, abzuändernde oder aufzuhebende Bescheid bezieht. 

Beschwerden gegen Bescheide betreffend Wiederaufnahme des Verfahrens iSd. §§ 303 

bis 307 BAO gelten jenem Fachgebiet als zugeordnet, auf das sich das wieder-

aufgenommene oder wiederaufzunehmende Verfahren bezieht. 
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Beschwerden gegen Bescheide betreffend Wiedereinsetzung in den vorigen Stand iSd. 

§§ 308 bis § 310 BAO gelten jenem Fachgebiet als zugeordnet, auf das sich die 

wiedereinzusetzende Frist oder mündliche Verhandlung bezieht. 

Säumnisbeschwerden (Art. 130 Abs. 1 Z 3 B-VG) gelten jenem Fachgebiet als 

zugeordnet, das Fachgebiet jenes Bescheides wäre, in dessen Zusammenhang die 

Verletzung der Entscheidungspflicht behauptet wird. 
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2. Fachgebiete 

2.1. Einkommensteuer 

2.1.1. Einbehaltung und Abfuhr von Lohnabgaben (FE 1) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter betreffend 

a. Angelegenheiten des Steuerabzugs vom Arbeitslohn (5. Teil des EStG 1988); 

b. Angelegenheiten des Dienstgeberbeitrages gem. § 41 FLAG 1967; 

c. Angelegenheiten des Zuschlages zum Dienstgeberbeitrag iSd. § 122 Abs. 7 

und 8 Wirtschaftskammergesetz 1988; 

d. Kommunalsteuer; 

e. Anträge gemäß § 240 Abs. 3 BAO betreffend Lohnsteuer. 

2.1.2. ArbeitnehmerInnenveranlagung (FE 2) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter betreffend 

a. Einkommensteuer, die im Zuge eines Verfahrens betreffend eine 

ĂArbeitnehmerInnenveranlagungñ ergehen; 

b. davon abgeleitete Bescheide nach § 45 EStG 1988 (Vorauszahlungen); 

c. Erstattung von Absetzbeträgen in der Veranlagung (§ 40 EStG 1988); 

d. Freibeträge (§ 63 EStG 1988); 

e. Nachversteuerung von Sonderausgaben (§ 18 Abs. 4 und 5 EStG 1988). 

2.1.3. Vergütungen und Rückzahlungen nach § 18 AVOG 2010 (FE 3) 

Beschwerden gegen Bescheide des Finanzamtes Bruck Eisenstadt Oberwart, bei denen 

sich die Zuständigkeit aus § 18 AVOG 2010 ergibt. 

2.1.4. Spendenbegünstigung (FE 4) 

Beschwerden gegen Bescheide betreffend Angelegenheiten des § 4a Abs. 8 EStG 1988 

(Spendenbegünstigung). 

2.1.5. Land- und Forstwirtschaft (FE 5) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter in Wien, Niederösterreich und 

Burgenland betreffend 

a. Einkommensteuer, sofern ein Beschwerdepunkt (§ 250 Abs. 1 lit. b BAO) die 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft betrifft; 

b. Feststellung von Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft gemäß § 188 BAO. 
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2.1.6. Umgründungen ï Einkommensteuer (FE 5a) 

a. Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter mit Sitz in Wien, 

Niederösterreich und Burgenland, betreffend Angelegenheiten, die im EStG 

1988 geregelt sind, sofern ein Beschwerdepunkt (§ 250 Abs. 1 lit. b BAO) die 

Vollziehung des Umgründungssteuergesetzes oder 

Strukturanpassungsgesetzes betrifft. 

2.1.7. Einkommensteuer (FE 6) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter betreffend 

a. sonstige Angelegenheiten, die im EStG 1988 geregelt sind, ausgenommen 

Angelegenheiten der Kapitalertragsteuer (6. Teil des EStG 1988) und des 

Kinderabsetzbetrages (§ 33 Abs. 3 EStG 1988); 

b. Forschungsbestätigungen gemäß § 118a BAO; 

c. Feststellung von Einkünften gemäß § 188 BAO. 

2.2. Körperschaften 

2.2.1. Gruppenbesteuerung (FK 1) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter betreffend 

a. Körperschaftsteuer- und Feststellungsbescheide nach § 24a KStG 1988;  

b. Bescheide in Vollziehung des § 9 KStG 1988. 

2.2.2. Begünstigungen betreffend Körperschaften (FK 2) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter betreffend 

a. Anträge gemäß § 6a Abs. 2 und 3 KStG 1988; 

b. Bewilligungen gemäß § 44 Abs. 2 BAO. 

2.2.3. Vereine (FK 3) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter, die sich an Vereine richten, betreffend  

a. Angelegenheiten, die im KStG 1988 geregelt sind;  

b. Kapitalertragsteuer (6. Teil des EStG 1988). 
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2.2.4. Umgründungen - Körperschaften (FK 4) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter mit Sitz in Wien, Niederösterreich und 

Burgenland betreffend 

a. Angelegenheiten, die im KStG 1988 geregelt sind, sofern ein Beschwerdepunkt 

(§ 250 Abs. 1 lit. b BAO) die Vollziehung des Umgründungssteuergesetzes 

oder Strukturanpassungsgesetzes betrifft; 

b. Kapitalertragsteuer (6. Teil des EStG 1988). 

2.2.5. Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen (FK 5) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter, die sich an Kreditinstitute iSd. 

§ 1 Abs. 1 Bankwesengesetz und Versicherungsunternehmen iSd. § 1 Abs. 1 

Versicherungsaufsichtsgesetz richten, betreffend  

a. Angelegenheiten, die im KStG 1988 geregelt sind;  

b. Kapitalertragsteuer (6. Teil des EStG 1988); 

c. Stabilitätsabgabe. 

2.2.6. Körperschaften gemäß § 15 AVOG 2010 (FK 6) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter Wien 1/23, Linz, Salzburg-Stadt, 

Graz-Stadt, Klagenfurt, Innsbruck und Feldkirch, sofern sich die Zuständigkeit aus § 15 

AVOG 2010 ergibt, betreffend  

a. Angelegenheiten, die im KStG 1988 geregelt sind;  

b. Kapitalertragsteuer (6. Teil des EStG 1988). 

2.2.7. Körperschaften (FK 7) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter betreffend 

a. Angelegenheiten, die im KStG 1988 geregelt sind;  

b. Kapitalertragsteuer (6. Teil des EStG 1988). 

2.3. Umsatzsteuer und Nebenabgaben 

2.3.1. Land- und Forstwirtschaft (FU 1) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter mit Sitz in Wien, Niederösterreich und 

Burgenland betreffend Umsatzsteuer, sofern ein Beschwerdepunkt (§ 250 Abs. 1 lit. b 

BAO) Umsätze im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes (§ 22 Abs. 3 

und 4 UStG 1994) betrifft.  
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2.3.2. ausländische Unternehmer (FU 2) 

Beschwerden gegen Bescheide des Finanzamtes Graz-Stadt betreffend die in § 17 

AVOG 2010 angeführten Angelegenheiten. 

2.3.3. Umsatzsteuer der Vereine (FU 3) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter mit Sitz in Wien, Niederösterreich und 

Burgenland, die sich an Vereine richten, betreffend Angelegenheiten, die im UStG 1994 

geregelt sind. 

2.3.4. Umsatzsteuer der Kreditinstitute und Versicherungen (FU 3a) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter in Wien Niederösterreich und 

Burgenland, die sich an Kreditinstitute iSd. § 1 Abs. 1 Bankwesengesetz und 

Versicherungsunternehmen iSd. § 1 Abs. 1 Versicherungsaufsichtsgesetz richten, 

betreffend Angelegenheiten, die im UStG 1994 geregelt sind. 

2.3.5. Umsatzsteuer der Körperschaften gemäß § 15 AVOG 2010 (FU 3b) 

Beschwerden gegen Bescheide des Finanzamtes Wien 1/23, sofern sich die 

Zuständigkeit aus § 15 AVOG 2010 ergibt, betreffend Angelegenheiten, die im 

UStG 1994 geregelt sind. 

2.3.6. Umsatzsteuer natürliche Personen und Personenvereinigungen 

(FU 4) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter, die sich an natürliche Personen oder 

Personenvereinigungen (§ 188 BAO) richten, betreffend Angelegenheiten des 

UStG 1994, ausgenommen Fahrzeugeinzelbesteuerung gemäß Art. 1 Abs. 7 iVm 

Art. 20 Abs. 2 UStG 1994. 

2.3.7. Umsatzsteuer (FU 5) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter betreffend Angelegenheiten des 

UStG 1994, ausgenommen Fahrzeugeinzelbesteuerung gemäß Art. 1 Abs. 7 iVm. 

Art. 20 Abs. 2 UStG 1994. 

2.3.8. Energieabgaben (FU 6) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter betreffend  

a. Angelegenheiten des Elektrizitätsabgabegesetzes; 

b. des Erdgasabgabegesetzes; 

c. des Kohleabgabegesetzes; 

d. des Energieabgabenvergütungsgesetzes. 
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2.3.9. Verkehrsabgaben (FU 7) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter betreffend Angelegenheiten 

a. des Normverbrauchsabgabegesetzes 1991; 

b. des Kraftfahrzeugsteuergesetzes1992; 

c. Fahrzeugeinzelbesteuerung gemäß Art. 1 Abs. 7 iVm Art. 20 Abs. 2 

UStG 1994. 

2.3.10. sonstige Nebenabgaben (FU 8) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter betreffend Angelegenheiten 

a. des Gesundheits- und Sozialbereich-Beihilfengesetzes; 

b. des Werbeabgabegesetzes 2000; 

c. Kammerumlage gemäß § 122 Wirtschaftskammergesetz 1998 

(Kammerumlage I). 

2.4. Gebühren und Verkehrsteuern, Bewertung 

2.4.1. Gebühren, Verkehrsteuern und Glückspiel (FG 1) 

Beschwerden gegen Bescheide des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrsteuern und 

Glückspiel betreffend Angelegenheiten 

a. des Gebührengesetzes 1957; 

b. des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes 1955; 

c. des Grunderwerbsteuergesetzes 1987; 

d. des Versicherungssteuergesetzes 1953; 

e. des Feuerschutzsteuergesetzes 1952; 

f. des Kapitalverkehrsteuergesetzes; 

g. nach dem Glücksspielgesetz; 

h. nach dem Flugabgabegesetz; 

i. der Rückzahlung der Ansprüche im Sinne des § 1 des Bundesgesetzes zur 

Rückführung der Kühlgeräteentsorgungsbeiträge der Konsumenten, BGBl. I Nr. 

111/2010. 

2.4.2. Stiftungseingangssteuer (FG 2) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter betreffend Angelegenheiten der 

Stiftungseingangssteuer. 
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2.4.3. Bewertung und Bodenschätzung (FG 3) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter betreffend Angelegenheiten 

a. des Bodenschätzungsgesetzes 1970; 

b. der Feststellung von Einheitswerten gemäß § 186 BAO; 

c. des Bodenwertabgabegesetzes; 

d. des Grundsteuergesetzes 1955; 

e. der Landwirtschaftskammergesetze der Bundesländer; 

f. des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes; 

g. des Bundesgesetzes vom 14. Juli 1960 über eine Abgabe von land- und 

forstwirtschaftlichen Betrieben (AbglufBG); 

h. des § 44 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967. 

2.5. Beihilfen 

2.5.1. Familienlastenausgleich (FB 1) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter betreffend Angelegenheiten 

a. des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967; 

b. des Kinderabsetzbetrages gemäß § 33 Abs. 3 EStG 1988; 

c. der Rückzahlung ausbezahlter Zuschüsse zum Kinderbetreuungsgeld gemäß 

4. Abschnitt des Kinderbetreuungsgeldgesetzes (KBGG). 

2.6. Abgabensicherung und Maßnahmen 

2.6.1. Verkürzungszuschlag § 30a FinStrG (FV 1) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter betreffend den Verkürzungszuschlag 

nach § 30a FinStrG. 

2.6.2. Vollstreckbarkeit (FV 2) 

Beschwerden gegen Bescheide betreffend Anerkennung und Vollstreckbarkeit 

ausländischer Exekutionstitel im Wege der zwischenstaatlichen Amts- und Rechtshilfe. 

2.6.3. Angelegenheiten der Abgabensicherung (FV 3) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter betreffend 

a. die im 6. Abschnitt der BAO geregelten Angelegenheiten, ausgenommen 

Rückzahlungen gemäß § 240 Abs. 3 BAO sowie persönliche und sachliche 

Haftungen, deren Tatbestand nicht in den §§ 6 bis 17 BAO geregelt ist; 
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b. Nebenansprüche gemäß § 3 Abs. 2 BAO, soweit nicht in den allgemeinen 

Grundsätzen der Geschäftsverteilung anderes bestimmt ist 

c. Angelegenheiten der Abgabenexekutionsordnung. 

2.6.4. Maßnahmen (FV 4) 

Beschwerden gegen die Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt durch 

Finanzämter.  

2.6.5. Sonstiges (FV 5) 

Beschwerden gegen Bescheide der Finanzämter betreffend  

a. Angelegenheiten, die nicht in den Fachgebieten 2.1. bis 2.6.4. genannt sind; 

b. alle übrigen Anbringen betreffend Finanzämter, die in keinem anderen 

Fachgebiet genannt sind. 

2.7. Zoll und Verbrauchsteuern 

2.7.1. Zollangelegenheiten (FZ 1) 

Bescheid-, Maßnahmen- und Säumnisbeschwerden sowie sonstige Anbringen, in denen 

Zollämter als belangte Behörde angeführt sind. 

2.8. Finanzstrafangelegenheiten 

2.8.1. Einzelbeamtenentscheidung - selbständige Beschuldigte (FS 1) 

Beschwerden gegen Entscheidungen, die in der Zuständigkeit einer Einzelbeamtin oder 

eines Einzelbeamten ergangen sind, betreffend selbständige Beschuldigte. 

2.8.2. Einzelbeamtenentscheidung - unselbständige Beschuldigte (FS 2) 

Beschwerden gegen Entscheidungen, die in der Zuständigkeit einer Einzelbeamtin oder 

eines Einzelbeamten ergangen sind, betreffend unselbständige Beschuldigte. 

2.8.3. Vorsitzende des Spruchsenates - selbständige Beschuldigte (FS 3) 

Beschwerden gegen Bescheide und Anordnungen einer Vorsitzenden oder eines 

Vorsitzenden des Spruchsenates betreffend selbständige Beschuldigte. 

2.8.4. Vorsitzende des Spruchsenates - unselbständige Beschuldigte 

(FS 4) 

Beschwerden gegen Bescheide und Anordnungen einer Vorsitzenden oder eines 

Vorsitzenden des Spruchsenates betreffend unselbständige Beschuldigte. 
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2.8.5. Erkenntnisse - selbständige Beschuldigte (FS 5) 

Beschwerden gegen Erkenntnisse und sonstige Bescheide des Spruchsenates (§ 151 

Abs. 1 FinStrG) und gegen Erkenntnisse einer Einzelbeamtin oder eines Einzelbeamten 

bei Antrag auf Senatsentscheidung (§ 62 Abs. 2 lit. b FinStrG, 2. Variante) betreffend 

selbständige Beschuldigte. 

2.8.6. Erkenntnisse - unselbständige Beschuldigte (FS 6) 

Beschwerden gegen Erkenntnisse und sonstige Bescheide des Spruchsenates (§ 151 

Abs. 1 FinStrG) und gegen Erkenntnisse einer Einzelbeamtin oder eines Einzelbeamten 

bei Antrag auf Senatsentscheidung (§ 62 Abs. 2 lit. b FinStrG, 2. Variante) betreffend 

unselbständige Beschuldigte. 

2.8.7. Maßnahmenbeschwerden (FS 7) 

Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit in Ausübung unmittelbarer 

finanzstrafbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt (§ 62 Abs. 4 FinStrG) betreffend 

selbständige und unselbständige Beschuldigte. 

2.9. Angelegenheiten des BMF 

2.9.1. Begünstigungen (FF 1) 

Beschwerden gegen Bescheide der Bundesministerin oder des Bundesministers für 

Finanzen, die 

a. gemäß § 48 BAO erlassen werden; 

b. gemäß § 103 EStG 1988 erlassen werden. 

2.9.2. Vergütungen (FF 2) 

Beschwerden gegen Bescheide der Bundesministerin oder des Bundesministers für 

Finanzen, bei denen sich die Zuständigkeit aus § 18 AVOG 2010 ergibt. 

2.9.3. Zollangelegenheiten (FF 3) 

Beschwerden gegen Bescheide der Bundesministerin oder des Bundesministers für 

Finanzen in Vollziehung des Zollrechts. 

2.9.4. Finanzstrafangelegenheiten - Abgaben (FF 4) 

Beschwerden gegen Bescheide der Bundesministerin oder des Bundesministers für 

Finanzen in Vollziehung des Finanzstrafrechtes (Abgaben). 
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2.9.5. Finanzstrafangelegenheiten - Zoll (FF 5) 

Beschwerden gegen Bescheide der Bundesministerin oder des Bundesministers für 

Finanzen in Vollziehung des Finanzstrafrechtes (Zoll). 

2.9.6. Sonstiges (FF 6) 

Bescheid-, Säumnis- und Maßnahmenbeschwerden sowie sonstige Anbringen, in denen 

die Bundesministerin oder der Bundesministers als belangte Behörde angeführt ist. 

2.10. Landesabgaben 

2.10.1. Landes- und Gemeindeabgaben Wien (FW 1) 

Beschwerden gegen Bescheide in Angelegenheiten der in den §§ 1 und 2 des Gesetzes 

über die Organisation der Abgabenverwaltung und besondere abgabenrechtliche 

Bestimmungen in Wien (WAOR) genannten Landes- und Gemeindeabgaben (zB 

Abwassergebühr, Dienstgeberabgabe, Gebrauchsabgabe, Kommunalsteuer, 

Parkometerabgabe und Vergnügungssteuer). 

2.10.2. Verwaltungsstrafangelegenheiten Parkometerabgabe Wien (FW 2) 

Beschwerden gegen Bescheide in Angelegenheiten der abgabenrechtlichen 

Verwaltungsübertretungen zur Parkometerabgabe. 

2.10.3. übrige Verwaltungsstrafangelegenheiten Wien (FW 3) 

Beschwerden gegen Bescheide in den übrigen Angelegenheiten der 

abgabenrechtlichen Verwaltungsübertretungen zu den in den §§ 1 und 2 des Gesetzes 

über die Organisation der Abgabenverwaltung und besondere abgabenrechtliche 

Bestimmungen in Wien (WAOR) genannten Landes- und Gemeindeabgaben. 

2.10.4. Sonstiges (FW 4) 

a. Beschwerden gegen alle übrigen Bescheide der Landes- und 

Gemeindebehörden in Wien in bisher nicht genannten Angelegenheiten sowie; 

b. alle übrigen Anbringen betreffend Landes- und Gemeindebehörden in Wien, 

die in keinem anderen Fachgebiet genannt sind. 
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3. Verteilung der gerichtlichen Geschäfte 

Die einem Fachgebiet zugeordneten Rechtsangelegenheiten werden sodann zur 

Abgrenzung der Zuständigkeit der Gerichtsabteilungen einer Region und einer 

Zuteilungsgruppe (siehe Pkt. 3.2.) dieser Region zugewiesen. 

3.1. Regionen 

Jede einlangende Rechtsangelegenheit ist nach dem Sitz der belangten Behörde und 

dem ausgewiesenen Fachgebiet folgenden Regionen zuzuweisen: 

Region belangte Behörden 

10 Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Finanzen 

11 Finanzämter als Abgabenbehörden mit Sitz in den Bundesländern Wien, 
Niederösterreich und Burgenland 

12 Zollämter als Abgabenbehörden mit Sitz in den Bundesländern Wien, 

Niederösterreich und Burgenland 

13 Finanzämter als Finanzstrafbehörden mit Sitz in den Bundesländern 
Wien, Niederösterreich und Burgenland 

14 Zollämter als Finanzstrafbehörden mit Sitz in den Bundesländern Wien, 
Niederösterreich und Burgenland 

15 Landes- und Gemeindebehörden als Abgabenbehörden mit Sitz im 

Bundesland Wien  

16 Landes- und Gemeindebehörden als Verwaltungsstrafbehörden mit Sitz 
im Bundesland Wien 

20 Finanzämter als Abgabenbehörden mit Sitz im Bundesland Vorarlberg 

21 Zollämter als Abgabenbehörden mit Sitz im Bundesland Vorarlberg 

22 Finanzämter als Finanzstrafbehörden mit Sitz im Bundesland Vorarlberg 

23 Zollämter als Finanzstrafbehörden mit Sitz im Bundesland Vorarlberg 

30 Finanzämter als Abgabenbehörden mit Sitz im Bundesland Steiermark 

31 Zollämter als Abgabenbehörden mit Sitz im Bundesland Steiermark 

32 Finanzämter als Finanzstrafbehörden mit Sitz im Bundesland Steiermark 

33 Zollämter als Finanzstrafbehörden mit Sitz im Bundesland Steiermark 

40 Finanzämter als Abgabenbehörden mit Sitz im Bundesland Tirol 

41 Zollämter als Abgabenbehörden mit Sitz im Bundesland Tirol 

42 Finanzämter als Finanzstrafbehörden mit Sitz im Bundesland Tirol 

43 Zollämter als Finanzstrafbehörden mit Sitz im Bundesland Tirol 

50 Finanzämter als Abgabenbehörden mit Sitz im Bundesland Kärnten 

51 Zollämter als Abgabenbehörden mit Sitz im Bundesland Kärnten 

52 Finanzämter als Finanzstrafbehörden mit Sitz im Bundesland Kärnten 
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53 Zollämter als Finanzstrafbehörden mit Sitz im Bundesland Kärnten 

60 Finanzämter als Abgabenbehörden mit Sitz im Bundesland 
Oberösterreich 

61 Zollämter als Abgabenbehörden mit Sitz im Bundesland Oberösterreich 

62 Finanzämter als Finanzstrafbehörden mit Sitz im Bundesland 
Oberösterreich 

63 Zollämter als Finanzstrafbehörden mit Sitz im Bundesland Oberösterreich 

70 Finanzämter als Abgabenbehörden mit Sitz im Bundesland Salzburg 

71 Zollämter als Abgabenbehörden mit Sitz im Bundesland Salzburg 

72 Finanzämter als Finanzstrafbehörden mit Sitz im Bundesland Salzburg 

73 Zollämter als Finanzstrafbehörden mit Sitz im Bundesland Salzburg 

3.2. Zuteilungsgruppen 

In Zuteilungsgruppen werden die den Regionen zugeordneten Rechtsangelegenheiten 

nach fachlichen Kriterien zugeordnet. Als fachliche Kriterien sind die zugeordneten 

Fachgebiete heranzuziehen. Dabei können Zuteilungsgruppen mehrere Fachgebiete 

umfassen.  

Die den Zuteilungsgruppen zugeordneten Rechtsangelegenheiten (ausgenommen 

Revisionen und Beschwerden an den Verfassungsgerichtshof) werden zum Zeitpunkt 

des Erstanfalls nach der Reihenfolge des Einlangens, an die an den Zuteilungsgruppen 

teilnehmenden Gerichtsabteilungen nach dem Zufallsprinzip verteilt  

Soweit nichts anderes angeordnet ist, hat dies im Verhältnis der in den 

Gerichtsabteilungen jeweils ausgewiesenen Vollbeschäftigungsanteile (VBÄ-Anteil) 

zueinander mit Hilfe des Aktenverteilungsprogrammes (AVS) durch die Geschäftsstellen 

zu erfolgen. Dabei wird die Nachvollziehbarkeit der laufenden Verteilung sichergestellt 

und auf den aktuellen Zuteilungsstand Bedacht genommen.  

Die maximale Abweichung im Aktenverteilungssystem wird mit 1 festgelegt. 

Revisionen und Beschwerden an den Verfassungsgerichtshof werden nicht bei der AVS-

Zuteilung berücksichtigt. 

3.3. Beschwerden betreffend Finanzämter und Zollämter als 

belangte Abgabenbehörden 

3.3.1. Verbundene Fälle 

Ist bei einer Gerichtsabteilung des Bundesfinanzgerichtes eine Rechtsangelegenheit 

betreffend ein Steuersubjekt anhängig, ist jede weitere einlangende 

Rechtsangelegenheit dieses Steuersubjektes dieser Gerichtsabteilung zuzuteilen, 
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sofern die Rechtsangelegenheiten in die selbe Zuteilungsgruppe fallen und sofern die 

Rechtsangelegenheit in eine der bei der betroffenen Gerichtsabteilung angeführten 

Zuständigkeitsgruppen fällt. Trifft dies auf mehrere Gerichtsabteilungen zu, so hat die 

Zuteilung an jene Gerichtsabteilung zu erfolgen, bei welcher die zuletzt angefallene 

Rechtsangelegenheit anhängig ist. 

In Bezug auf Gebühren und Verkehrsteuern sowie Einheitsbewertung gilt diese 

Regelung sinngemäß auch für Rechtssachen, die dieselbe Erfassungsnummer oder 

dieselbe Auftragsbuchnummer (des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrsteuern und 

Glücksspiel) bzw. dasselbe Einheitswertaktenzeichen betreffen. 

Beschwerden gegen Vorschreibungen von Kapitalertragsteuer mit Abgabenbescheid an 

den Schuldner der Kapitalertragssteuer nach § 95 EStG sind jener Gerichtsabteilung 

zuzuteilen, bei der bereits eine Beschwerde der abzugsverpflichteten Körperschaft oder 

eines Empfängers von Kapitalerträgen derselben abzugsverpflichteten Körperschaft 

anhängig ist, sofern die Rechtsangelegenheiten in die gleiche Zuteilungsgruppe fallen. 

Gleiches gilt, wenn die Beschwerde gegen die Vorschreibung der Kapitalertragsteuer 

mit Abgabenbescheid vor der Beschwerde der abzugsverpflichteten Körperschaft 

einlangt. 

Beschwerden gegen Bescheide gemäß § 24a KStG 1988 und § 9 KStG 1988 sind jener 

Gerichtsabteilung zuzuteilen, bei der eine Beschwerde eines Gruppenmitgliedes oder 

des Gruppenträgers anhängig ist, sofern die Rechtsangelegenheiten in die gleiche 

Zuteilungsgruppe fallen.  

Abweichend davon gilt für die Verbindung von Rechtsangelegenheiten betreffend 

Zollämter Folgendes: 

Langen am selben Tag mehrere Beschwerden einer Beschwerdeführerin oder eines 

Beschwerdeführers ein, sind lediglich die gegen den ersten sowie die gegen die 

nächsten neun angefochtenen Bescheide gerichtete(n) Beschwerde(n) derselben 

Gerichtsabteilung zuzuteilen. 

Sind Beschwerden gemäß 267 BAO zu einem gemeinsamen Verfahren zu verbinden, 

so ist jene Gerichtsabteilung, der die ersteingelangte Rechtssache zugeteilt wurde, auch 

für die nachfolgenden Rechtssachen zuständig. 

Wenn eine Rechtsangelegenheit, in der keine Beschwerdevorentscheidung ergangen 

ist, durch die Leiterin oder den Leiter der jeweiligen Gerichtsabteilung an die 

Abgabenbehörde zur Nachholung einer Beschwerdevorentscheidung zurückgestellt wird 

und in Folge dessen die Rechtsangelegenheit (insbesondere durch Wiedervorlage) 

wieder in die Zuständigkeit des Bundesfinanzgerichtes fällt, ist die Rechtsangelegenheit 

jener Gerichtsabteilung zuzuteilen, die für das ursprüngliche Verfahren zuständig war. 
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Die Wiedervorlage bzw eine stattdessen eingebrachte Säumnisbeschwerde wird nicht 

bei der AVS-Zuteilung berücksichtigt. 

3.3.2. Fortgesetzte Verfahren 

Nach Aufhebung eines Erkenntnisses oder Beschlusses des Bundesfinanzgerichtes 

durch den Verwaltungsgerichtshof oder Verfassungsgerichtshof ist jene 

Gerichtsabteilung zuständig, die das Erkenntnis oder den Beschluss erlassen hat. Die 

Zuteilung wird nicht bei der AVS-Zuteilung berücksichtigt. 

Wurde die Gerichtsabteilung zwischenzeitig aufgelöst, hat eine Neuzuteilung nach 

Maßgabe der allgemeinen Zuteilungsregeln zu erfolgen. 

Erfolgte in einem Bescheidbeschwerdeverfahren eine Erledigung des Verfahrens durch 

aufhebenden und zurückverweisenden Beschluss (§ 278 BAO), ist eine im fortgesetzten 

Verfahren einlangende Beschwerdevorlage jener Gerichtsabteilung zuzuteilen, die für 

das ursprüngliche Verfahren zuständig war. Die Zuteilung wird nicht bei der AVS-

Zuteilung berücksichtigt. 

Dies gilt sinngemäß auch für Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach 

Abschluss des Verfahrens.  

Wurde die Gerichtsabteilung zwischenzeitig aufgelöst, hat eine Neuzuteilung nach 

Maßgabe der allgemeinen Zuteilungsregeln zu erfolgen. 

3.3.3. Beim Unabhängigen Finanzsenat am 31. Dezember 2013 

anhängige Rechtsangelegenheiten und Folgeverfahren 

Jede Gerichtsabteilung ist für jene Rechtsangelegenheiten zuständig, die beim 

Unabhängigen Finanzsenat am 31. Dezember 2013 anhängig waren und für die die 

Leiterin oder der Leiter der jeweiligen Gerichtsabteilung gemäß § 270 Abs. 3 BAO in der 

Fassung vor dem BGBl. I 2013/14 zur Referentin oder zum Referenten bestellt worden 

ist (§ 28 Abs. 4 BFGG). 

Sinngemäßes gilt, wenn eine Erledigung des Unabhängigen Finanzsenates vom 

Verwaltungsgerichtshof oder vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurde und die 

Rechtsangelegenheit im fortgesetzten Verfahren wieder dem Bundesfinanzgericht 

vorgelegt wird oder der UFS gemäß § 289 Abs. 1 BAO in der Fassung vor dem BGBl. I 

2013/14 einen Bescheid aufgehoben und die Sache zurückverwiesen hat. Die Zuteilung 

wird nicht bei der AVS-Zuteilung berücksichtigt. 

3.3.4. Berichterstatterin oder Berichterstatter 

Berichterstatterin oder Berichterstatter im Senatsverfahren ist jene Leiterin oder jener 

Leiter der Gerichtsabteilung, die oder der im Einzelrichterverfahren zuständig wäre. 



27 

 

Diese oder dieser hat bei Wegfall der Senatszuständigkeit als Einzelrichterin oder 

Einzelrichter zu entscheiden. 

Diese bzw. dieser ist auch insbesondere zuständig zur Führung des Beschwerde- 

(VfGG) und Revisionsverfahrens (§ 30a VwGG). 



28 

 

3.3.5. Prüfung der Zuständigkeit, Kompetenzkonflikte  

Gelangt eine Gerichtsabteilung nach Prüfung zur Ansicht, sie ist unzuständig, hat sie die 

Rückleitung der Rechtsangelegenheit an die Geschäftsstelle, versehen mit einer 

Begründung, zu verfügen. Die Geschäftsstelle hat die bisherige Gerichtsabteilung zu 

entlasten und die Rechtsangelegenheit ist neu im Aktenverteilungssystem (AVS) 

zuzuteilen. Im Umfang der Entlastung ist die entlastete Gerichtsabteilung zusätzlich zu 

belasten. Erachtet die neu belastete Gerichtsabteilung, eine weitere Gerichtsabteilung 

sei zuständig, ist die begründete Rückleitung an die Geschäftsstelle zu verfügen, die die 

Rechtsangelegenheit wiederum einer anderen als den bisher befassten 

Gerichtsabteilungen im Aktenverteilungssystem (AVS) zuzuteilen hat. Ist eine 

Gerichtsabteilung, der die Rechtsangelegenheit von der Geschäftsstelle übermittelt wird, 

der Ansicht, die ursprüngliche oder eine zwischenzeitig beteilte Gerichtsabteilung wäre 

sachlich und örtlich zuständig, hat diese die Rechtsangelegenheit an Außenstellen der 

Leiterin oder dem Leiter der Außenstelle, ansonsten der Präsidentin zur Beilegung des 

Kompetenzkonfliktes vorzulegen. 

Die Rückleitung der Rechtsangelegenheiten an die Geschäftsstelle infolge 

Unzuständigkeit berührt nicht die Richtigkeit der zwischenzeitig erfolgten Zuteilungen an 

Gerichtsabteilungen. 

Kann eine Konfliktbeilegung nicht erreicht werden, entscheidet der 

Geschäftsverteilungsausschuss.  

3.3.6. Entscheidung über Ablehnungsanträge 

Über Ablehnungsanträge in Abgabenverfahren (§ 268 BAO) gegen Richterinnen oder 

Richter sowie fachkundige Laienrichterinnen oder fachkundige Laienrichter entscheidet 

an den Außenstellen die Leiterin oder der Leiter der Außenstelle, am Sitz die 

Präsidentin oder der Präsident. Über die Ablehnung der Leiterin oder des Leiters der 

Außenstelle entscheidet die Präsidentin oder der Präsident, über die Ablehnung der 

Präsidentin oder des Präsidenten der Geschäftsverteilungsausschuss.  

3.3.7. Vertretung / Befangenheit 

Im Falle der Befangenheit erfolgt die Vertretung der Gerichtsabteilungen durch die in der 

Nummerierung jeweils nächstgereihte Gerichtsabteilung (ausgenommen Angehörige im 

Sinn des § 25 BAO) am Sitz oder an der jeweiligen Außenstelle, die für die 

Rechtsangelegenheit ebenfalls sachlich und örtlich zuständig wäre, wobei nach der 

letztgereihten Gerichtsabteilung am Sitz oder an der jeweiligen Außenstelle wiederum 

mit der nach der Nummerierung erstgereihten Gerichtsabteilung am Sitz oder an der 

jeweiligen Außenstelle zu beginnen ist.  
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Kommt keine Gerichtsabteilung am Sitz oder an der jeweiligen Außenstelle zur 

Vertretung in Betracht, ist die Rechtssache der in der Geschäftsverteilung jeweils 

nächstfolgend angeführten Dienststelle zuzuleiten und dort wie ein sonstiger Neuzugang 

zu verteilen, wobei nach der Außenstelle Salzburg wiederum mit dem Sitz zu beginnen 

ist.  

Ist Beschwerdeführerin oder Beschwerdeführer eine Richterin oder ein Richter des BFG, 

ist die dem Standort der Dienststelle der Richterin oder des Richters in der 

Geschäftsverteilung nächstfolgend angeführte Dienststelle zuständig, wobei nach der 

Außenstelle Salzburg wiederum mit dem Sitz zu beginnen ist.  

Dies gilt auch im Falle der Vertretung sofern in der Geschäftsverteilung nichts anderes 

angegeben ist. 

Für Ablehnungsanträge gilt die Bestimmung des § 7 Abs 3 und 4 BFGG. 

3.4. Beschwerden betreffend die Finanzämter und Zollämter als 

belangte Finanzstrafbehörden 

3.4.1. Zuteilungsgruppen 

Die den Zuteilungsgruppen zugeordneten Rechtssachen werden mit Hilfe des 

Aktenverteilungsprogrammes (AVS) der Gerichtsabteilung, bei der die Zuteilungsgruppe 

angeführt ist, zugeteilt (siehe Pkt. 3.2.). 

3.4.2. Verbundene Fälle 

Gemäß § 61 Abs. 1 FinStrG von der Finanzstrafbehörde verbundene Fälle sind 

derselben Gerichtsabteilung zuzuleiten. 

Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 61 FinStrG sind alle nachfolgenden Fälle der 

Gerichtsabteilung zuzuteilen, die für den ersteingelangten, noch offenen Fall zuständig 

ist. 

3.4.3. Belangte Verbände 

Die Zuständigkeit in Finanzstrafverfahren gegen belangte Verbände richtet sich ï 

unabhängig von einer Verbindung von Verfahren ï jeweils nach der Zuständigkeit für 

das Verfahren gegen deren Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger und 

Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter (§ 56 Abs. 5 dritter Anstrich FinStrG). 

3.4.4. Fortgesetzte Verfahren 

Nach Aufhebung eines Erkenntnisses oder Beschlusses des Bundesfinanzgerichtes 

durch den Verwaltungs- oder Verfassungsgerichtshof ist jene Gerichtsabteilung für das 
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fortgesetzte Verfahren zuständig, die das Erkenntnis oder den Beschluss erlassen hat. 

Die Zuteilung wird nicht bei der AVS-Zuteilung berücksichtigt. 

Bei Aufhebung eines Erkenntnisses oder Bescheides und Zurückverweisung der Sache 

an die Finanzstrafbehörde nach § 161 Abs. 4 FinStrG ist eine im fortgesetzten 

Verfahren einlangende Beschwerde in dieser Sache jener Gerichtsabteilung zuzuteilen, 

die für das Verfahren im ersten Rechtsgang zuständig war. Die Zuteilung wird nicht bei 

der AVS-Zuteilung berücksichtigt. 

Dies gilt sinngemäß auch für Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach 

Abschluss des Verfahrens.  

Wurde eine Gerichtsabteilung zwischenzeitig aufgelöst oder ist sie auf Dauer unbesetzt, 

hat eine Neuzuteilung in einem fortgesetzten Verfahren nach Maßgabe der allgemeinen 

Zuteilungsregeln zu erfolgen. 

3.4.5. Berichterstatterin, Berichterstatter 

Als Berichterstatterin oder Berichterstatter im Senatsverfahren fungiert die beisitzende 

Richterin, der beisitzende Richter. Diese Person berichtet über den Sachverhalt und den 

bisherigen Verfahrensablauf (§§ 157 Satz 1, 130 Abs. 1 lit. a FinStrG, § 12 Abs. 5 

BFGG). 

3.4.6. Prüfung der Zuständigkeit, Kompetenzkonflikte 

In Kompetenzkonflikten gilt § 64 FinStrG sinngemäß. 

Beschwerden, deren Erfassung im Zeitpunkt ihrer Einbringung unterblieben ist, gelten 

als im Zeitpunkt der Entdeckung dieses Umstandes als eingebracht. 

Eine sich nach Zuteilung der Rechtssache ergebende Unzuständigkeit einer 

Gerichtsabteilung berührt nicht die Richtigkeit der zwischenzeitlich erfolgten Zuteilung 

anderer Rechtssachen. 

3.4.7. Entscheidung über Ablehnungsanträge 

In Finanzstrafsachen ergibt sich die Zuständigkeit für die Entscheidung über 

Ablehnungsanträge aus § 74 FinStrG. 

3.4.8. Vertretung 

3.4.8.1. Sind die in einer Einzelgerichtsabteilung angeführten Vertretungsregelungen 

ausgeschöpft, erfolgt eine weitere Vertretung durch eine sachlich zuständige 

Einzelgerichtsabteilung einer anderen Dienststelle in der Reihenfolge ihrer 

Nennung in der Geschäftsverteilung, bei mehreren sachlich zuständigen 
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Gerichtsabteilungen an einer Dienststelle nach deren Nummerierung. Nach 

der Außenstelle Salzburg ist mit dem Sitz fortzufahren. 

3.4.8.2. Sind die in einer Senatsgerichtsabteilung angeführten 

Vertretungsregelungen ausgeschöpft, erfolgt eine weitere Vertretung durch 

Vorsitzende und beisitzende Richter sinngemäß nach den obgenannten 

Grundsätzen. 

3.4.8.3. Ist eine in der Senatsgerichtsabteilung angeführte Liste der Laienrichter 

erfolglos ausgeschöpft, sind die sachlich in Betracht kommenden Listen der 

Laienrichter in der Reihenfolge ihrer Nummerierung in der 

Geschäftsverteilung an dieser Dienststelle heranzuziehen. Nach der Liste mit 

der höchsten Nummer ist bei der erstgereihten sachlich zuständigen Listen 

der Laienrichter fortzusetzen. 

Findet sich solcherart keine Vertretung, geht die Zuständigkeit für die 

Vertretung auf die in der Geschäftsverteilung nächstgereihten Dienststellen 

in der Reihenfolge ihrer Nennung in der Geschäftsverteilung sinngemäß 

über. Nach der Außenstelle Salzburg ist mit dem Sitz fortzufahren.  

3.4.8.4. Ist Beschwerdeführerin oder Beschwerdeführer eine Richterin oder ein 

Richter des BFG, ist die der Dienststelle der Richterin oder des Richters in 

der Geschäftsverteilung nachfolgende Dienststelle zuständig, wobei nach 

der Außenstelle Salzburg mit dem Sitz zu beginnen ist. 

3.4.9. Gültigkeitsdauer der Geschäftsverteilung 

Die Geschäftsverteilung des Bundesfinanzgerichtes in Finanzstrafsachen bleibt solange 

gültig, als sie nicht abgeändert wird (§ 13 Abs. 2 Satz 1 BFGG iVm. §§ 68 Abs. 5, 71a 

Abs. 4 FinStrG). 

3.4.10. Beim unabhängigen Finanzsenat am 31. Dezember 2013 anhängige 

Rechtssachen 

3.4.10.1. Einzelzuständigkeiten 

Am 31. Dezember 2013 anhängige Finanzstrafsachen in der Zuständigkeit eines 

Mitgliedes des Unabhängigen Finanzsenates gehen jeweils auf die Gerichtsabteilung 

dieser Person im Bundesfinanzgericht über (§ 265 Abs. 1s lit. b FinStrG). 

3.4.10.2. Senatszuständigkeiten 

Am 31. Dezember 2013 anhängige Finanzstrafsachen in der Zuständigkeit der 

Finanzstrafsenate Wien, Feldkirch, Graz, Innsbruck, Klagenfurt und Salzburg 2 bis 5 
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gehen auf die Senatsgerichtsabteilungen des Bundesfinanzgerichtes mit demselben 

Namen über. 

Die am 31. Dezember 2013 anhängigen Finanzstrafsachen in der Zuständigkeit der 

Finanzstrafsenate Linz 1 bis 10 und Salzburg 1, 6 und 7 gehen wie folgt über: 

Finanzstrafsenat GA Name 

Linz 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 6201 Finanzstrafsenat Linz 1 

Linz 5 6202 Finanzstrafsenat Linz 2 

Linz 6 6301 Finanzstrafsenat Linz 3 

Linz 7 6302 Finanzstrafsenat Linz 4 

Salzburg 1, 6, 7 7201 Finanzstrafsenat Salzburg 1 

 

3.5. Beschwerden betreffend Landes- und Gemeindebehörden 

als belangte Abgabenbehörden und/oder belangte 

Verwaltungsstrafbehörden 

Die Punkte 3.3.1., 3.3.2., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.7. gelten sinngemäß; Punkt 3.3.2. 

jedoch nicht für Beschwerden betreffend Verwaltungsstrafen. 



33 

 

4. Regionen, Zuteilungsgruppen und Gerichtsabteilungen 

am Sitz 

4.1. Region 10 (Bundesministerium für Finanzen) 

4.1.1. Begünstigungen, Vergütungen, Sonstiges (ZG 1001) 

a. Angelegenheiten des Fachgebietes FF 1; 

b. Angelegenheiten des Fachgebietes FF 2; 

c. Angelegenheiten des Fachgebietes FF 6. 

4.1.2. Zollangelegenheiten (ZG 1002) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FF 3. 

4.1.3. Finanzstrafangelegenheiten ï Abgaben (ZG 1003) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FF 4. 

4.1.4. Finanzstrafangelegenheiten ï Zoll (ZG 1004) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FF 5. 

4.2. Region 11 (Finanzämter Wien Niederösterreich Burgenland) 

4.2.1. ArbeitnehmerInnenveranlagung (ZG 1101) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FE 2. 

4.2.2. Einkommensteuer, Einkünftefeststellung, Körperschaftsteuer, 

Umsatzsteuer, Sonstiges (ZG 1102) 

a. Angelegenheiten des Fachgebietes FE 6; 

b. Angelegenheiten des Fachgebietes FK 7; 

c. Angelegenheiten des Fachgebietes FU 4; 

d. Angelegenheiten des Fachgebietes FU 5; 

e. Angelegenheiten des Fachgebietes FU 8; 

f. Angelegenheiten des Fachgebietes FV 5. 

4.2.3. Vergütungen und Rückzahlungen nach § 18 AVOG 2010 (ZG 1104): 

a. Angelegenheiten des Fachgebietes FE 3. 
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4.2.4. Land- und Forstwirtschaft (ZG 1106) 

a. Angelegenheiten des Fachgebietes FE 5; 

b. Angelegenheiten des Fachgebietes FU 1. 

4.2.5. Energieabgaben (ZG 1112) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FU 6. 

4.2.6. Verkehrsabgaben und Nebenabgaben (ZG 1113) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FU 7. 

4.2.7. Einbehaltung und Abfuhr von Lohnabgaben (ZG 1114) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FE 1. 

4.2.8. Spendenbegünstigungen, Begünstigungen betreffend 

Körperschaften (ZG 1115) 

a. Angelegenheiten des Fachgebietes FE 4; 

b. Angelegenheiten des Fachgebietes FK 2. 

4.2.9. Gruppenbesteuerung (ZG 1116) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FK 1. 

4.2.10. Vereine, Körperschaften gem. § 15 AVOG 2010 (ZG 1117) 

a. Angelegenheiten des Fachgebietes FK 3; 

b. Angelegenheiten des Fachgebietes FK 6; 

c. Angelegenheiten des Fachgebietes FU 3; 

d. Angelegenheiten des Fachgebietes FU 3b. 

4.2.11. Umgründung (ZG 1118) 

a. Angelegenheiten des Fachgebietes FK 4, 

b. Angelegenheiten des Fachgebietes FE 5a. 

4.2.12. Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen (ZG 1119) 

a. Angelegenheiten des Fachgebietes FK 5; 

b. Angelegenheiten des Fachgebietes FU 3a. 
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4.2.13. Gebühren und Verkehrsteuern Vorarlberg (ZG 1121) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FG 1, sofern im angefochtenen Bescheid 

das Team 23 des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel 

als Bezug angeführt ist. 

4.2.14. Gebühren und Verkehrsteuern Steiermark (ZG 1122) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FG 1, sofern im angefochtenen Bescheid 

das Team 19 oder 20 des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrsteuern und 

Glücksspiel als Bezug angeführt ist. 

4.2.15. Gebühren und Verkehrsteuern Tirol (ZG 1123) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FG 1, sofern im angefochtenen Bescheid 

das Team 21 des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel 

als Bezug angeführt ist. 

4.2.16. Gebühren und Verkehrsteuern Kärnten (ZG 1124) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FG 1, sofern im angefochtenen Bescheid 

das Team 18 des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel 

als Bezug angeführt ist. 

4.2.17. Gebühren und Verkehrsteuern Oberösterreich (ZG 1125) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FG 1, sofern im angefochtenen Bescheid 

das Team 16 oder 17 des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrsteuern und 

Glücksspiel als Bezug angeführt ist. 

4.2.18. Gebühren und Verkehrsteuern Salzburg (ZG 1126) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FG 1, sofern im angefochtenen Bescheid 

das Team 22 des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel 

als Bezug angeführt ist. 

4.2.19. Gebühren und Verkehrsteuern Wien (ZG 1127) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FG 1, sofern im angefochtenen Bescheid 

das Team 11, 12, 13, 14, 15 oder kein Team des Finanzamtes für Gebühren, 

Verkehrsteuern und Glücksspiel als Bezug angeführt ist. 

4.2.20. Stiftungseingangssteuer, Bewertung und Bodenschätzung 

(ZG 1128) 

a. Angelegenheiten des Fachgebietes FG 2; 

b. Angelegenheiten des Fachgebietes FG 3. 
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4.2.21. Familienlastenausgleich (ZG 1129) 

a. Angelegenheiten des Fachgebietes FB 1. 

4.2.22. Vollstreckbarkeit (ZG 1130) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FV 2. 

4.2.23. Angelegenheiten der Abgabensicherung (ZG 1131) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FV 3. 

4.2.24. Maßnahmen (ZG 1132) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FV 4. 

4.2.25. Verkürzungszuschlag § 30a FinStrG (ZG 1133) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FV 1. 

4.3. Region 12 (Zollämter Wien Niederösterreich Burgenland) 

4.3.1. Zollangelegenheiten (ZG 1201) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FZ 1. 

4.4. Region 13 (Finanzstrafbehörden Wien Niederösterreich 

Burgenland) 

4.4.1. Einzelbeamtenentscheidungen, Vorsitzende des Spruchsenats 

(ZG 1301) 

a. Angelegenheiten des Fachgebietes FS 1; 

b. Angelegenheiten des Fachgebietes FS 2; 

c. Angelegenheiten des Fachgebietes FS 3; 

d. Angelegenheiten des Fachgebietes FS 4. 

4.4.2. Erkenntnisse - selbständige Beschuldigte (ZG 1302) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FS 5. 

4.4.3. Erkenntnisse - unselbständige Beschuldigte (ZG 1303) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FS 6. 

4.4.4. Maßnahmenbeschwerden (ZG 1304) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FS 7. 
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4.5. Region 14 (Zollstrafbehörden Wien Niederösterreich 

Burgenland) 

4.5.1. Einzelbeamtenentscheidungen, Vorsitzende des Spruchsenats - 

selbständige Beschuldigte (ZG 1401) 

a. Angelegenheiten des Fachgebietes FS 1; 

b. Angelegenheiten des Fachgebietes FS 3. 

4.5.2. Einzelbeamtenentscheidungen, Vorsitzende des Spruchsenats ï 

unselbständige Beschuldigte (ZG 1402) 

a. Angelegenheiten des Fachgebietes FS 2; 

b. Angelegenheiten des Fachgebietes FS 4. 

4.5.3. Erkenntnisse - selbständige Beschuldigte (ZG 1403) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FS 5. 

4.5.4. Erkenntnisse - unselbständige Beschuldigte (ZG 1404) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FS 6. 

4.5.5. Maßnahmenbeschwerden (ZG 1405) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FS 7. 

4.6. Region 15 (Landes- und Gemeindebehörden Wien) 

4.6.1. Landes-und Gemeindeabgaben (ZG 1501) 

Angelegenheiten der Fachgebiete FW 1 und FW 4. 

4.7. Region 16 (Verwaltungsstrafangelegenheiten Wien) 

4.7.1. Verwaltungsstrafangelegenheiten Parkometerabgabe Wien (ZG 

1601) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FW 2.  

4.7.2. übrige Verwaltungsstrafangelegenheiten Wien (ZG 1602) 

Angelegenheiten des Fachgebietes FW 3. 
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4.8. Gerichtsabteilungen (GA) am Sitz 

Dienststelle (§ 13 Abs. 3 Z 1 BFGG) der in den Gerichtsabteilungen 1001 bis 1093 

angeführten Einzelrichterinnen und Einzelrichter ist der Sitz des Bundesfinanzgerichtes. 

GA 1001 Einzelrichter: Dr. Wolfgang Aigner VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 45,00 % 

ZG 1102 45,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1001-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1064, 
GA 1021, 
GA 1011 

 



39 

 

 

GA 1001-1 Senatsvorsitzender: Dr. Wolfgang Pavlik 

 1. Beisitzer: Dr. Wolfgang Aigner 

 2. Beisitzerin: Mag.a Belinda Maria Eder 

 3. Beisitzer: Erwin Agneter 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Dr. Alexander Hajicek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Dipl. Ing.in Gertraude Ritz 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter der 2. Beisitzerin Christian Schuckert 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 9 

Vertreterin des 3. Beisitzers Felicitas Seebach 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 10 
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GA 1002 Einzelrichter: Mag. Franz Anderl VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 45,00 % 

ZG 1102 45,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1002-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1011, 

GA 1015, 

GA 1061 

 

GA 1002-1 Senatsvorsitzender: Dr. Siegfried Fenz 

 1. Beisitzer: Mag. Franz Anderl 

 2. Beisitzerin: Mag.a Belinda Maria Eder 

 3. Beisitzer: Erwin Agneter 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Mag. Ludwig Wochner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter des 1. Beisitzers Dr. Peter Davidik 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter der 2. Beisitzerin Christian Schuckert 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 9 

Vertreterin des 3. Beisitzers Felicitas Seebach 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 10 



41 

 

GA 1003 Einzelrichter: Mag. Ernst Bauer VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 45,00 % 

ZG 1102 45,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1003-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1063, 
GA 1051, 
GA 1046 

 

GA 1003-1 Senatsvorsitzender: Dr. Hans Rauner 

 1. Beisitzer: Mag. Ernst Bauer 

 2. Beisitzer: Dr. Franz Kandlhofer 

 3. Beisitzer: Michael Fiala 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreterin des Senatsvorsitzenden: Mag.a Eva Woracsek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Dr.in Susanne Osinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Dr. Harald Sippl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 3 

Vertreter des 3. Beisitzers Gregor Ableidinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 4 
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GA 1004 Einzelrichter: Mag. Christian Baumgartner VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 45,00 % 

ZG 1102 45,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1004-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1056, 
GA 1014, 
GA 1042 

 

GA 1004-1 Senatsvorsitzender: Mag. Christian Baumgartner 

 1. Beisitzerin: Magdalena Edler 

 2. Beisitzer: Dkfm. Dr. Peter Bernert 

 3. Beisitzer: Dr. Otto Farny 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Mag. Wolfgang Ryda 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin der 1. Beisitzerin Mag.a Helga Preyer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Christian Gerzabek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 5 

Vertreter des 3. Beisitzers Helmut Tomek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 6 
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GA 1005 Einzelrichterin: Mag.a Dr.in Hedwig Bavenek-Weber VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1114 10,00% 

ZG 1113 1,00% 

ZG 1128 10,00 % 

ZG 1127 79,00% 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1113, ZG 1128, ZG 1127 sowie die laut Punkt 
3.3.3. übergegangenen Rechtsangelegenheiten 

des Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1005-1 

ZG 1114  GA 1005-2 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1113, ZG 1128, ZG 1127 sowie die laut Punkt 
3.3.3. übergegangenen Rechtsangelegenheiten 

des Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1034, 
GA 1080, 

GA 1078 

ZG 1114 GA 1082, 
GA 1014, 

GA 1083 

 

GA 1005-1 Senatsvorsitzende: Mag.a Dr.in Hedwig Bavenek-Weber 

 1. Beisitzer: Johann Jungwirth 

 2. Beisitzer: Dkfm. Dr. Peter Bernert 

 3. Beisitzer: Dr. Otto Farny 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1113, ZG 1128, ZG 1127 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 

besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Mag.a Ilse Rauhofer 

weitere Vertreterin oder  

weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 

Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Edda Szabo 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Christian Gerzabek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 5 

Vertreter des 3. Beisitzers Helmut Tomek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 6 
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GA 1005-2 Senatsvorsitzende: Mag.a Dr.in Hedwig Bavenek-Weber 

 1. Beisitzerin: Mag.a Elisabeth Traxler 

 2. Beisitzer: Dkfm. Dr. Peter Bernert 

 3. Beisitzer: Dr. Otto Farny 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1114  

Vertreter 

Vertreter der Senatsvorsitzenden: Mag. Christian Baumgartner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Magdalena Edler 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Christian Gerzabek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 5 

Vertreter des 3. Beisitzers Helmut Tomek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 6 
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GA 1006 Einzelrichterin: Mag.a Aloisia Bergauer VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 22,50 % 

ZG 1102 22,50 % 

ZG 1117 35,00% 

ZG 1118 10,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1117, ZG 1118 und 
ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1006-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1117, ZG 1118, ZG 1501 
und ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1072, 
GA 1028, 
GA 1018 
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GA 1006-1 Senatsvorsitzender: Dr. Karl Zepitsch 

 1. Beisitzerin: Mag.a Aloisia Bergauer 

 2. Beisitzer: Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut 
Liste der Laienrichterinnen und 
Laienrichter Sitz 11 

 3. Beisitzer: Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut 
Liste der Laienrichterinnen und 
Laienrichter Sitz 12 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1117, ZG 1118 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen 
Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Dr. Rudolf Wanke 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin  Mag. Christian Seywald 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreterin oder Vertreter der 
2. Beisitzerin oder des 2. Beisitzers 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 11 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 11 

Vertreterin oder Vertreter der 
3. Beisitzerin oder des 3. Beisitzers 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 12 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 12 
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GA 1007 Einzelrichterin: Dr.in Viktoria Blaser VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 32,50 % 

ZG 1102 32,50 % 

ZG 1129 25,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1007-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender 

Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1089, 
GA 1053, 
GA 1021 
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GA 1007-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Viktoria Blaser 

 1. Beisitzerin: Silvia Gebhart 

 2. Beisitzerin: Mag.a Belinda Maria Eder 

 3. Beisitzer: Erwin Agneter 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Mag.a Karoline Windsteig 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Dr. Wolfgang Aigner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter der 2. Beisitzerin Christian Schuckert 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 9 

Vertreterin des 3. Beisitzers Felicitas Seebach 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 10 
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GA 1008 Einzelrichter: Dr. Hans Blasina VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 25,00 % 

ZG 1102 25,00 % 

ZG 1118 15,00 % 

ZG 1119 15,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

ZG 1602 10,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1118, ZG 1119 und 
ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates,  

GA 1008-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1118, ZG 1119, ZG 1501, 
ZG 1601 und ZG 1602 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates,  

GA 1058, 
GA 1075, 
GA 1091 
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GA 1008-1 Senatsvorsitzender: Mag. Andreas Stanek 

 1. Beisitzer: Dr. Hans Blasina 

 2. Beisitzer: Dr. Franz Kandlhofer 

 3. Beisitzer: Michael Fiala 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1118, ZG 1119 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen 
Senatszuständigkeit besteht,  

Vertreter 

Vertreterin des Senatsvorsitzenden: Dr.in Anna Maria Radschek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Mag.a Manuela Puntigam 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Dr. Harald Sippl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 3 

Vertreter des 3. Beisitzers Gregor Ableidinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 4 
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GA 1009 Einzelrichter: Mag. Johannes Böck VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 25,00 % 

ZG 1102 25,00 % 

ZG 1112 1,00 % 

ZG 1117 39,00% 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1112, ZG 1117 und 
ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1009-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1112, ZG 1117, ZG 1501 
und ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1032, 
GA 1029, 
GA 1055 
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GA 1009-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Daniela Moser 

 1. Beisitzer: Mag. Johannes Böck 

 2. Beisitzer: Mag. Michael Schiller 

 3. Beisitzer: Friedrich Hagl 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1112, ZG 1117 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen 
Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Dr.in Gabriele Krafft 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Mag.a Simone Huber, BA 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Ralf Artner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 1 

Vertreterin des 3. Beisitzers Susanne Fazekas 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 2 
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GA 1010 Einzelrichterin: MMag.a Elisabeth Brunner VBÄ: 75% 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 29,90 % 

ZG 1102 29,90 % 

ZG 1501 3,80 % 

ZG 1601 3,80 % 

ZG 1602 7,60 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1010-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender 

Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501, ZG 1601 und 
ZG 1602 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1053, 
GA 1087, 
GA 1054 
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GA 1010-1 Senatsvorsitzender: Dr. Alexander Hajicek 

 1. Beisitzerin: MMag.a Elisabeth Brunner 

 2. Beisitzer: Dr. Karl Stetter 

 3. Beisitzerin: Mag.a Gertraud Lunzer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Dr. Wolfgang Pavlik 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Dr. Wolfgang Pavlik 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Franz Josef Gross 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 7 

Vertreter der 3. Beisitzerin  Mag. Martin Saringer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 8 



55 

 

GA 1011 Einzelrichter: Dr. Peter Davidik VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 32,50 % 

ZG 1102 32,50 % 

ZG 1129 25,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 

Finanzsenates 

GA 1011-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 

Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1002, 
GA 1015, 

GA 1001 

 

GA 1011-1 Senatsvorsitzender: Dr. Siegfried Fenz 

 1. Beisitzer: Dr. Peter Davidik 

 2. Beisitzerin: Mag.a Belinda Maria Eder 

 3. Beisitzer: Erwin Agneter 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Mag. Ludwig Wochner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter des 1. Beisitzers Mag. Franz Anderl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter der 2. Beisitzerin Christian Schuckert 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 9 

Vertreterin des 3. Beisitzers Felicitas Seebach 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 10 
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GA 1012 Einzelrichter: Mag. Christian Doktor VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 30,00 % 

ZG 1102 30,00 % 

ZG 1129 30,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 

Finanzsenates 

GA 1012-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 

Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1030, 
GA 1084, 

GA 1024 

 

GA 1012-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Maria Grohe 

 1. Beisitzer: Mag. Christian Doktor 

 2. Beisitzer: Dr. Karl Stetter 

 3. Beisitzerin: Mag.a Gertraud Lunzer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Dr.in Judith Leodolter 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter des 1. Beisitzers Mag. Erich Hell 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Franz Josef Gross 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 7 

Vertreter der 3. Beisitzerin  Mag. Martin Saringer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 8 
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GA 1013 Einzelrichterin: Mag.a Irene Eberl VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 45,00 % 

ZG 1102 45,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1013-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1035, 
GA 1079, 
GA 1093 

 

GA 1013-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Barbara Straka 

 1. Beisitzerin: Mag.a Irene Eberl 

 2. Beisitzer: Dr. Franz Kandlhofer 

 3. Beisitzer: Michael Fiala 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Mag.a Renate Schohaj 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin der 1. Beisitzerin Mag.a Eva-Maria Kirchschlager 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Dr. Harald Sippl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 3 

Vertreter des 3. Beisitzers Gregor Ableidinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 4 
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GA 1014 Einzelrichterin: Magdalena Edler VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1114 100,00% 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1114 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1014-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1114 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1082,  
GA 1048, 
GA 1087 

 

GA 1014-1 Senatsvorsitzender: Mag. Christian Baumgartner 

 1. Beisitzerin: Magdalena Edler 

 2. Beisitzer: Dkfm. Dr. Peter Bernert 

 3. Beisitzer: Dr. Otto Farny 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1114 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Mag. Wolfgang Ryda 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin der 1. Beisitzerin Mag.a Elisabeth Traxler 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Christian Gerzabek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 5 

Vertreter des 3. Beisitzers Helmut Tomek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 6 
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GA 1015 Einzelrichter: Dr. Siegfried Fenz VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 45,00 % 

ZG 1102 45,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1015-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1011, 
GA 1002, 
GA 1041 

 

GA 1015-1 Senatsvorsitzender: Dr. Siegfried Fenz 

 1. Beisitzer: Dr. Peter Davidik 

 2. Beisitzerin: Mag.a Belinda Maria Eder 

 3. Beisitzer: Erwin Agneter 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Mag. Ludwig Wochner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter des 1. Beisitzers Mag. Franz Anderl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter der 2. Beisitzerin Christian Schuckert 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 9 

Vertreterin des 3. Beisitzers Felicitas Seebach 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 10 
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GA 1016 Einzelrichterin: Mag.a Manuela Fischer VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 15,00 % 

ZG 1102 15,00 % 

ZG 1114 20,00 % 

ZG 1115  1,00 % 

ZG 1116 20,00 % 

ZG 1117 19,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114, ZG 1115, ZG 1116, 
ZG 1117 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1016-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114, ZG 1115, ZG 1116, 
ZG 1117, ZG 1501 und ZG 1601 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1055, 
GA 1052, 
GA 1073 
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GA 1016-1 Senatsvorsitzende: Mag.a Manuela Fischer 

 1. Beisitzer: Mag. Robert Posch 

 2. Beisitzer: Mag. Michael Schiller 

 3. Beisitzer: Friedrich Hagl 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114, ZG 1115, ZG 1116, ZG 1117 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 
3.3.3. übergegangenen Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen 
Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Dr.in Gabriele Krafft 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Dr.in Angela Paulus 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Ralf Artner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 1 

Vertreterin des 3. Beisitzers Susanne Fazekas 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 2 



62 

 

GA 1017 Einzelrichter: Mag. Dr. Kurt Folk VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 30,00 % 

ZG 1102 30,00 %  

ZG 1114 30,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 

Finanzsenates 

GA 1017-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 

Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1081, 
GA 1048, 

GA 1060 

 

GA 1017-1 Senatsvorsitzende: Mag.a Andrea Müller-Dobler MBA MSc 

 1. Beisitzer: Mag. Dr. Kurt Folk 

 2. Beisitzer: Mag. Michael Schiller 

 3. Beisitzer: Friedrich Hagl 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Dr.in Viktoria Blaser 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter des 1. Beisitzers Mag. Wolfgang Tiwald 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Ralf Artner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 1 

Vertreterin des 3. Beisitzers Susanne Fazekas 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 2 
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GA 1018 Einzelrichterin: Mag.a Gabriele Friedbacher VBÄ: 50 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 22,50 % 

ZG 1102 22,50 % 

ZG 1501 2,50 % 

ZG 1601 2,50 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1018-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1072, 
GA 1028, 
GA 1006 
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GA 1018-1 Senatsvorsitzender: Mag. Dieter Fröhlich 

 1. Beisitzerin: Mag.a Gabriele Friedbacher 

 2. Beisitzer: Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut 
Liste der Laienrichterinnen und 
Laienrichter Sitz 11 

 3. Beisitzer: Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut 
Liste der Laienrichterinnen und 
Laienrichter Sitz 12 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Dr. Rudolf Wanke 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Mag. Christian Seywald 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreterin oder Vertreter der 
2. Beisitzerin oder des 2. Beisitzers 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 11 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 11 

Vertreterin oder Vertreter der 
3. Beisitzerin oder des 3. Beisitzers 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 12 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 12 
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GA 1019 Einzelrichterin: Dr.in Judith Fries-Horn VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1201 20,00 % 

ZG 1127 80,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1201 sowie die laut Punkt 3.3.3. vom 
Unabhängigen Finanzsenat übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten, in denen das Zollamt 
Wien, das Zollamt St. Pölten Krems 
Wiener Neustadt oder das Zollamt Eisenstadt 
Flughafen Wien als belangte Behörden auftreten 

GA 1019-1 

ZG 1127 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates, in denen ein 
Finanzamt als belangte Behörde auftritt 

GA 1019-2 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1201 sowie die laut Punkt 3.3.3. vom 
Unabhängigen Finanzsenat übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten, in denen ein Zollamt als 
belangte Behörde auftritt 

GA 1092, 
GA 1071, 
GA 1068, 
GA 1044, 

im Übrigen gemäß Punkt 3.3.7. 

ZG 1127 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates, in denen ein 
Finanzamt als belangte Behörde auftritt 

GA 1088, 
GA 1078, 
GA 1068 
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GA 1019-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Judith Fries-Horn 

 1. Beisitzer: Dr. Georg Zarzi 

 2. Beisitzer: KR Ing. Klaus Köpplinger 

 3. Beisitzerin: Mag.a Christa Schlager 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1201 sowie für die laut Punkt 3.3.3. vom Unabhängigen Finanzsenat übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten, in denen das Zollamt Wien, das Zollamt St. Pölten Krems Wiener 
Neustadt oder das Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien als belangte Behörden auftreten, bei 
denen Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreter der Senatsvorsitzenden: Dr. Andreas Hartl 

weitere Vertreter Dr. Robert Huber, 
Dr. Wolfgang Berger 

Vertreter des 1. Beisitzers MMag Dr. Roland Schönauer 

weitere Vertreter Herbert Schober, BA 
Dr. Josef Lovranich 

Vertreterin des 2. Beisitzers Elfriede Fischer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 19 

Vertreterin der 3. Beisitzerin Mag.a (FH) Alice Niklas 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 20 
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GA 1019-2 Senatsvorsitzende: Dr.in Judith Fries-Horn 

 1. Beisitzerin: Andrea Wimmer-Bernhauser 

 2. Beisitzer: Dkfm. Dr. Peter Bernert 

 3. Beisitzer: Dr. Otto Farny 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1127 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates, in denen ein Finanzamt als belangte Behörde auftritt, bei denen 
Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Mag.a Dr.in Hedwig Bavenek-Weber 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Leopold Stetter 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Christian Gerzabek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 5 

Vertreter des 3. Beisitzers Helmut Tomek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 6 
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GA 1020 Einzelrichter: Mag. Dieter Fröhlich VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1001 1,00 % 

ZG 1101 25,00 % 

ZG 1102 25,00 % 

ZG 1104 19,00 % 

ZG 1106 20,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1001, ZG 1101, ZG 1102, ZG 1104, ZG 1106 
und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1020-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1001, ZG 1101, ZG 1102, ZG 1104, ZG 1106, 
ZG 1501 und ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1086, 
GA 1093, 
GA 1070 
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GA 1020-1 Senatsvorsitzender: Mag. Dieter Fröhlich 

 1. Beisitzer: Mag. Christian Seywald 

 2. Beisitzer: Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut 
Liste der Laienrichterinnen und 
Laienrichter Sitz 11 

 3. Beisitzer: Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut 
Liste der Laienrichterinnen und 
Laienrichter Sitz 12 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1001, ZG 1101, ZG 1102, ZG 1104, ZG 1106 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Dr. Rudolf Wanke 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Mag.a Gabriele Friedbacher 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreterin oder Vertreter der 
2. Beisitzerin oder des 2. Beisitzers 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 11 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 11 

Vertreterin oder Vertreter der 
3. Beisitzerin oder des 3. Beisitzers 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 12 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 12 
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GA 1021 Einzelrichterin: Silvia Gebhart VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 25,00 % 

ZG 1102 25,00 % 

ZG 1114 20,00 % 

ZG 1129 20,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114, ZG 1129 und 
ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1021-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender 

Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114, ZG 1129, ZG 1501 
und ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1001, 
GA 1031, 
GA 1064 
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GA 1021-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Viktoria Blaser 

 1. Beisitzerin: Silvia Gebhart 

 2. Beisitzerin: Mag.a Belinda Maria Eder 

 3. Beisitzer: Erwin Agneter 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114, ZG 1129 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen 
Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Mag.a Karoline Windsteig 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Dr. Wolfgang Aigner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter der 2. Beisitzerin Christian Schuckert 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 9 

Vertreterin des 3. Beisitzers Felicitas Seebach 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 10 

 



72 

 

GA 1022 Einzelrichterin: Dr.in Grete Gerstgrasser VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus 

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1131 100,00% 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1131 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1022-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender 

Reihenfolge: 

ZG 1131 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1025, 
GA 1033, 
GA 1036 

 

GA 1022-1 Senatsvorsitzender: Mag. Gerhard Groschedl 

 1. Beisitzerin: Dr.in Grete Gerstgrasser 

 2. Beisitzer: Mag. Bernhard Pammer 

 3. Beisitzer: Gerhard Mayerhofer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1131 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Dr. Karl Kittinger 

weitere Vertreterin Dr.in Michaela Schmutzer 

Vertreter der 1. Beisitzerin Helmut Hummel 

weitere Vertreterin Mag.a Regine Linder 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Dr. Matthias Kopetzky 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 13 

Vertreter des 3. Beisitzers Reinhold Haring 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 14 
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GA 1023 Einzelrichter: Dr. Josef Graf VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus 

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1131 50,00 % 

ZG 1301 39,00 % 

ZG 1003 1,00 % 

ZG 1602 10,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1131 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1023-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1131 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1047, 
GA 1036, 
GA 1025 

ZG 1301, ZG 1003 und ZG 1602 sowie die laut 
Punkt 3.4.10. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1025, 
GA 1067, 
GA 1036 

 

GA 1023-1 Senatsvorsitzender: Dr. Karl Kittinger 

 1. Beisitzer: Dr. Josef Graf 

 2. Beisitzer: Mag. Bernhard Pammer 

 3. Beisitzer: Gerhard Mayerhofer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1131 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreterin des Senatsvorsitzenden: Dr.in Michaela Schmutzer 

weiterer Vertreter Mag. Gerhard Groschedl 

Vertreter des 1. Beisitzers Dr. Walter Mette 

weitere Vertreterin Mag.a Regine Linder 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Dr. Matthias Kopetzky 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 13 

Vertreter des 3. Beisitzers Reinhold Haring 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 14 
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GA 1024 Einzelrichterin: Dr.in Maria Grohe VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 45,00 % 

ZG 1102 45,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 

Finanzsenates 

GA 1024-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender 

Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1042, 
GA 1074, 

GA 1027 

 

GA 1024-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Maria Grohe 

 1. Beisitzer: Mag. Christian Doktor 

 2. Beisitzer: Dr. Karl Stetter 

 3. Beisitzerin: Mag.a Gertraud Lunzer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 

besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Dr.in Judith Leodolter 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Mag.a Regina Vogt 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Franz Josef Gross 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 7 

Vertreter der 3. Beisitzerin  Mag. Martin Saringer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 8 
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GA 1025 Einzelrichter: Mag. Gerhard Groschedl VBÄ: 70 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus 

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1131 50,00 % 

ZG 1301 9,00 % 

ZG 1003 1,00 % 

ZG 1602 10,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1131 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1025-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1131 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1036, 
GA 1067, 
GA 1043 

ZG 1301, ZG 1003 und ZG 1602 sowie die laut 
Punkt 3.4.10. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1023, 
GA 1036, 
GA 1067 

 

GA 1025-1 Senatsvorsitzender: Mag. Gerhard Groschedl 

 1. Beisitzerin: Dr.in Grete Gerstgrasser 

 2. Beisitzer: Mag. Bernhard Pammer 

 3. Beisitzer: Gerhard Mayerhofer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1131 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Dr. Karl Kittinger 

weitere Vertreterin Dr.in Michaela Schmutzer 

Vertreterin der 1. Beisitzerin Mag.a Regine Linder 

weiterer Vertreter Helmut Hummel 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Dr. Matthias Kopetzky 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 13 

Vertreter des 3. Beisitzers Reinhold Haring 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 14 
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GA 1026 Einzelrichterin: Mag.a Christine Gruber-Nadlinger VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 35,00 % 

ZG 1102 35,00 % 

ZG 1114  20,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1026-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender 

Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1031, 
GA 1014, 
GA 1087 
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GA 1026-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Viktoria Blaser 

 1. Beisitzerin: Mag.a Christine Gruber-Nadlinger 

 2. Beisitzerin: Mag.a Belinda Maria Eder 

 3. Beisitzer: Erwin Agneter 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Mag.a Karoline Windsteig 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin der 1. Beisitzerin Mag.a Helga Hochrieser 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter der 2. Beisitzerin Christian Schuckert 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 9 

Vertreterin des 3. Beisitzers Felicitas Seebach 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 10 



78 

 

GA 1027 Einzelrichter: Dr. Alexander Hajicek VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101  40,00 % 

ZG 1102  40,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

ZG 1602 10,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1027-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501, ZG 1601 und 
ZG 1602 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1053, 
GA 1074, 
GA 1024 

 

GA 1027-1 Senatsvorsitzender: Dr. Alexander Hajicek 

 1. Beisitzerin: Mag.a Regina Vogt  

 2. Beisitzer: Dr. Karl Stetter 

 3. Beisitzerin: Mag.a Gertraud Lunzer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 

besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Dr. Wolfgang Pavlik 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Mag. Christian Doktor 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Franz Josef Gross 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 7 

Vertreter der 3. Beisitzerin  Mag. Martin Saringer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 8 



79 

 

GA 1028 Einzelrichterin: Mag.a Gertraud Hausherr VBÄ: 70 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 21,50 % 

ZG 1102 21,50 % 

ZG 1106 20,00 % 

ZG 1501 3,50 % 

ZG 1601 3,50 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1106 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1028-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1106, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1072, 
GA 1018, 
GA 1006 

 



80 

 

 

GA 1028-1 Senatsvorsitzender: Dr. Rudolf Wanke 

 1. Beisitzerin: Mag.a Gertraud Hausherr 

 2. Beisitzer: Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut 
Liste der Laienrichterinnen und 
Laienrichter Sitz 11 

 3. Beisitzer: Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut 
Liste der Laienrichterinnen und 
Laienrichter Sitz 12 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1106 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Dr. Karl Zepitsch 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Mag. Christian Seywald 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreterin oder Vertreter der 
2. Beisitzerin oder des 2. Beisitzers 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 11 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 11 

Vertreterin oder Vertreter der 
3. Beisitzerin oder des 3. Beisitzers 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 12 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 12 
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GA 1029 Einzelrichter: Mag. Gerald Heindl VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 17,50 % 

ZG 1102 17,50 % 

ZG 1115 1,00 % 

ZG 1117  54,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1115, ZG 1117 und 
ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1029-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1115, ZG 1117, ZG 1501 
und ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1037, 
GA 1032, 
GA 1009 

 



82 

 

GA 1029-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Gabriele Krafft 

 1. Beisitzer: Mag. Gerald Heindl 

 2. Beisitzer: Mag. Michael Schiller 

 3. Beisitzer: Friedrich Hagl 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1115, ZG 1117 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen 
Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreter der Senatsvorsitzenden: Dr. Wolfgang Six 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Dr.in Monika Kofler 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Ralf Artner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 1 

Vertreterin des 3. Beisitzers Susanne Fazekas 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 2 



83 

 

GA 1030 Einzelrichter: Mag. Erich Hell VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 45,00 % 

ZG 1102  45,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1030-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1012, 
GA 1083, 
GA 1054 

 

GA 1030-1 Senatsvorsitzende: Mag.a Karoline Windsteig 

 1. Beisitzer: Mag. Erich Hell 

 2. Beisitzer: Dr. Karl Stetter 

 3. Beisitzerin: Mag.a Gertraud Lunzer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 

besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Dr.in Christine Smolle 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter des 1. Beisitzers Mag. Christian Doktor 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Franz Josef Gross 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 7 

Vertreter der 3. Beisitzerin Mag. Martin Saringer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 8 

 



84 

 

GA 1031 Einzelrichterin: Mag.a Helga Hochrieser VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 32,50 % 

ZG 1102 32,50 % 

ZG 1129  25,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1031-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender 

Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1026, 
GA 1021, 
GA 1064 

 



85 

 

 

GA 1031-1 Senatsvorsitzender: Dr. Alexander Hajicek 

 1. Beisitzerin: Mag.a Helga Hochrieser 

 2. Beisitzer: Dr. Karl Stetter 

 3. Beisitzerin: Mag.a Gertraud Lunzer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Dr. Wolfgang Pavlik 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin der 1. Beisitzerin Mag.a Christine Gruber-Nadlinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Franz Josef Gross 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 7 

Vertreter der 3. Beisitzerin Mag. Martin Saringer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 8 
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GA 1032 Einzelrichterin: Mag.a Simone Huber, BA VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 15,00 % 

ZG 1102 15,00 % 

ZG 1117 35,00 % 

ZG 1119 25,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1117, ZG 1119 und 
ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1032-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1117, ZG 1119, ZG 1501 
und ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1009, 
GA 1037, 
GA 1040 
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GA 1032-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Daniela Moser 

 1. Beisitzerin: Mag.a Simone Huber, BA 

 2. Beisitzer: Mag. Michael Schiller 

 3. Beisitzer: Friedrich Hagl 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1117, ZG 1119 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen 
Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Dr.in Gabriele Krafft 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Mag. Johannes Böck 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Ralf Artner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 1 

Vertreterin des 3. Beisitzers Susanne Fazekas 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 2 



88 

 

GA 1033 Einzelrichter: Helmut Hummel VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1131  100,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1131 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1033-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1131 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1043, 
GA 1067, 
GA 1036 

 

GA 1033-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Michaela Schmutzer 

 1. Beisitzer: Helmut Hummel 

 2. Beisitzer: Mag. Bernhard Pammer 

 3. Beisitzer: Gerhard Mayerhofer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1131 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreter der Senatsvorsitzenden: Dr. Karl Kittinger 

weiterer Vertreter Mag. Gerhard Groschedl 

Vertreterin des 1. Beisitzers Mag.a Regine Linder 

weiterer Vertreter Dr. Walter Mette 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Dr. Matthias Kopetzky 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 13 

Vertreter des 3. Beisitzers Reinhold Haring 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 14 
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GA 1034 Einzelrichter: Johann Jungwirth VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1128  20,00 % 

ZG 1127 80,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1128 und ZG 1127 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1034-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1128 und ZG 1127 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1078, 
GA 1088, 
GA 1080 

 

GA 1034-1 Senatsvorsitzende: Mag.a Ilse Rauhofer 

 1. Beisitzer: Johann Jungwirth 

 2. Beisitzer: Dkfm. Dr. Peter Bernert 

 3. Beisitzer: Dr. Otto Farny 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1128 und ZG 1127 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen Rechtsangelegenheiten 
des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Mag.a Dr.in Hedwig Bavenek-Weber 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter des 1. Beisitzers Leopold Stetter 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Christian Gerzabek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 5 

Vertreter des 3. Beisitzers Helmut Tomek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 6 
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GA 1035 Einzelrichterin: Mag.a Eva-Maria Kirchschlager VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 45,00 % 

ZG 1102 45,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1035-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1079, 
GA 1013, 
GA 1006 

 

GA 1035-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Barbara Straka 

 1. Beisitzerin: Mag.a Eva-Maria Kirchschlager 

 2. Beisitzer: Dr. Franz Kandlhofer 

 3. Beisitzer: Michael Fiala 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Mag.a Renate Schohaj 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin der 1. Beisitzerin Mag.a Irene Eberl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Dr. Harald Sippl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 3 

Vertreter des 3. Beisitzers Gregor Ableidinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 4 
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GA 1036 Einzelrichter: Dr. Karl Kittinger VBÄ: 60 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus 

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1131  50,00 % 

ZG 1602 10,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1131 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1036-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1131 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1047, 
GA 1023, 
GA 1025 

ZG 1602 GA 1067, 
GA 1025, 
GA 1023 

 

GA 1036-1 Senatsvorsitzender: Dr. Karl Kittinger 

 1. Beisitzer: Dr. Walter Mette 

 2. Beisitzer: Mag. Bernhard Pammer 

 3. Beisitzer: Gerhard Mayerhofer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1131 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Mag. Gerhard Groschedl 

weitere Vertreterin Dr.in Michaela Schmutzer 

Vertreter des 1. Beisitzers Dr. Josef Graf 

weitere Vertreterin Mag.a Regine Linder 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Dr. Matthias Kopetzky 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 13 

Vertreter des 3. Beisitzers Reinhold Haring 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 14 
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GA 1037 Einzelrichterin: Dr.in Monika Kofler VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 32,50 % 

ZG 1102 32,50 % 

ZG 1129  25,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1037-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1029, 
GA 1052, 
GA 1066 

 

GA 1037-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Gabriele Krafft 

 1. Beisitzerin: Dr.in Monika Kofler 

 2. Beisitzer: Mag. Michael Schiller 

 3. Beisitzer: Friedrich Hagl 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 

besteht 

Vertreter 

Vertreter der Senatsvorsitzenden: Dr. Wolfgang Six 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Mag. Gerald Heindl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Ralf Artner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 1 

Vertreterin des 3. Beisitzers Susanne Fazekas 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 2 
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GA 1038 Einzelrichterin: Dr.in Gabriele Krafft VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 12,50 % 

ZG 1102 12,50 % 

ZG 1114  10,00 % 

ZG 1116  20,00 % 

ZG 1117  20,00 % 

ZG 1118  15,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114, ZG 1116, ZG 1117, 
ZG 1118 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1038-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114, ZG 1116, ZG 1117, 
ZG 1118, ZG 1501 und ZG 1601 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1037, 
GA 1029, 
GA 1016 
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GA 1038-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Gabriele Krafft 

 1. Beisitzerin: Dr.in Monika Kofler 

 2. Beisitzer: Mag. Michael Schiller 

 3. Beisitzer: Friedrich Hagl 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114, ZG 1116, ZG 1117, ZG 1118 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 
3.3.3. übergegangenen Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen 
Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreter der Senatsvorsitzenden: Dr. Wolfgang Six 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Mag. Gerald Heindl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Ralf Artner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 1 

Vertreterin des 3. Beisitzers Susanne Fazekas 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 2 
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GA 1039 Einzelrichterin: Dr.in Gertraude Langheinrich VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 35,00 % 

ZG 1102 35,00 % 

ZG 1129  20,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1039-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender 

Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1054, 
GA 1012, 
GA 1083 
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GA 1039-1 Senatsvorsitzender: Mag. Wolfgang Ryda 

 1. Beisitzerin: Dr.in Gertraude Langheinrich 

 2. Beisitzer: Dr. Karl Stetter 

 3. Beisitzerin: Mag.a Gertraud Lunzer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Mag. Christian Baumgartner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Mag. Stefan Pipal 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Franz Josef Gross 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 7 

Vertreter der 3. Beisitzerin Mag. Martin Saringer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 8 
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GA 1040 Einzelrichter: Mag. Wolfgang Leitner VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 20,00 % 

ZG 1102 20,00 % 

ZG 1116  20,00 %  

ZG 1117  20,00 % 

ZG 1118  10,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1116, ZG 1117, ZG 1118 
und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1040-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1116, ZG 1117, ZG 1118, 
ZG 1501 und ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1066, 
GA 1055, 
GA 1032 
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GA 1040-1 Senatsvorsitzender: Dr. Wolfgang Six 

 1. Beisitzer: Mag. Wolfgang Leitner 

 2. Beisitzer: Mag. Michael Schiller 

 3. Beisitzer: Friedrich Hagl 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1116, ZG 1117, ZG 1118 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen 
Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreterin des Senatsvorsitzenden: Mag.a Manuela Fischer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Martina Salzinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Ralf Artner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 1 

Vertreterin des 3. Beisitzers Susanne Fazekas 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 2 



99 

 

GA 1041 Einzelrichter: Dr. Christian Lenneis VBÄ: 50 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 12,50 % 

ZG 1102 12,50 % 

ZG 1129 20,00 % 

ZG 1501 2,50 % 

ZG 1601 2,50 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 

Finanzsenates 

GA 1041-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 

Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1064, 
GA 1090, 

GA 1007 

 

GA 1041-1 Senatsvorsitzender: Dr. Christian Lenneis 

 1. Beisitzerin: Dipl. Ing.in Gertraude Ritz 

 2. Beisitzerin: Mag.a Belinda Maria Eder 

 3. Beisitzer: Erwin Agneter 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Mag. Ludwig Wochner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Dr. Wolfgang Aigner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter der 2. Beisitzerin Christian Schuckert 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 9 

Vertreterin des 3. Beisitzers Felicitas Seebach 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 10 
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GA 1042 Einzelrichterin: Dr.in Judith Leodolter VBÄ: 80 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 36,00% 

ZG 1102 36,00% 

ZG 1501 4,00 % 

ZG 1601 4,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1042-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1024, 
GA 1065, 
GA 1074 

 

GA 1042-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Judith Leodolter 

 1. Beisitzer: Dr. Ewald Rabensteiner 

 2. Beisitzer: Dr. Karl Stetter 

 3. Beisitzerin: Mag.a Gertraud Lunzer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Dr.in Maria Grohe 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Mag.a Andrea Proidl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Franz Josef Gross 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 7 

Vertreter der 3. Beisitzerin Mag. Martin Saringer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 8 
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GA 1043 Einzelrichterin: Mag.a Regine Linder VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus 

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1130 0,70 % 

ZG 1131 99,00 % 

ZG 3014 0,30 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1130, ZG 1131 und ZG 3014 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1043-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1130, ZG 1131 und ZG 3014 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1033, 
GA 1067, 
GA 1036 

 

GA 1043-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Michaela Schmutzer 

 1. Beisitzerin: Mag.a Regine Linder 

 2. Beisitzer: Mag. Bernhard Pammer 

 3. Beisitzer: Gerhard Mayerhofer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1130, ZG 1131 und ZG 3014 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter der Senatsvorsitzenden: Dr. Karl Kittinger 

weiterer Vertreter Mag. Gerhard Groschedl 

Vertreter der 1. Beisitzerin Helmut Hummel 

weiterer Vertreter Dr. Josef Graf 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Dr. Matthias Kopetzky 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 13 

Vertreter des 3. Beisitzers Reinhold Haring 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 14 
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GA 1044 Einzelrichter: Dr. Josef Lovranich VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1201 80,00 % 

ZG 1402 10,00 % 

ZG 1602 10,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1201 sowie die laut Punkt 3.3.3. vom 
Unabhängigen Finanzsenat übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten, in denen das Zollamt 
Wien, das Zollamt St. Pölten Krems Wiener 
Neustadt oder das Zollamt Eisenstadt Flughafen 
Wien als belangte Behörden auftreten 

GA 1044-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1201 und ZG 1602 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
vom Unabhängigen Finanzsenat 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten, in 
denen ein Zollamt als belangte Behörde auftritt 

GA 1071, 
GA 1068, 
GA 1092, 

im Übrigen gemäß Punkt 3.3.7. 

ZG 1402 sowie die laut Punkt 3.4.10 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1071, 
GA 1092, 
GA 5003, 
GA 5002 
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GA 1044-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Judith Fries-Horn 

 1. Beisitzer: Dr. Josef Lovranich 

 2. Beisitzer: KR Ing. Klaus Köpplinger 

 3. Beisitzerin: Mag.a Christa Schlager 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1201 sowie für die laut Punkt 3.3.3. vom Unabhängigen Finanzsenat übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten, in denen das Zollamt Wien, das Zollamt St. Pölten Krems Wiener 
Neustadt oder das Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien als belangte Behörden auftreten, bei 
denen Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreter der Senatsvorsitzenden: Dr. Andreas Hartl 

weitere Vertreter Dr. Robert Huber, 
Dr. Wolfgang Berger 

Vertreter des 1. Beisitzers MMag. Dr. Roland Schönauer 

weitere Vertreter Herbert Schober, BA, 
Dr. Georg Zarzi 

Vertreterin des 2. Beisitzers Elfriede Fischer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 19 

Vertreterin der 3. Beisitzerin Mag.a (FH) Alice Niklas 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 20 
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GA 1045 Einzelrichterin: Mag.a Margit Mayr VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 45,00 % 

ZG 1102 45,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1045-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1050, 
GA 1091, 
GA 1075 

 

GA 1045-1 Senatsvorsitzende: Mag.a Eva Woracsek 

 1. Beisitzerin: Mag.a Margit Mayr 

 2. Beisitzer: Dr. Franz Kandlhofer 

 3. Beisitzer: Michael Fiala 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter der Senatsvorsitzenden: Mag. Andreas Stanek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Mag. Wolfgang Nemec 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Dr. Harald Sippl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 3 

Vertreter des 3. Beisitzers Gregor Ableidinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 4 
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GA 1046 Einzelrichterin: Mag.a Anna Mechtler-Höger VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 35,00 % 

ZG 1102 35,00 % 

ZG 1114 20,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1046-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender 

Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1049, 
GA 1060, 
GA 1063 
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GA 1046-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Anna Maria Radschek 

 1. Beisitzerin: Mag.a Anna Mechtler-Höger 

 2. Beisitzer: Dr. Franz Kandlhofer 

 3. Beisitzer: Michael Fiala 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter der Senatsvorsitzenden: Dr. Hans Rauner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin der 1. Beisitzerin Dr.in Elfriede Murtinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Dr. Harald Sippl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 3 

Vertreter des 3. Beisitzers Gregor Ableidinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 4 
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GA 1047 Einzelrichter: Dr. Walter Mette VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus 

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1131 100,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1131 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1047-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1131 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1023, 
GA 1036, 
GA 1022 

 

GA 1047-1 Senatsvorsitzender: Dr. Karl Kittinger 

 1. Beisitzer: Dr. Walter Mette 

 2. Beisitzer: Mag. Bernhard Pammer 

 3. Beisitzer: Gerhard Mayerhofer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1131 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Mag. Gerhard Groschedl 

weitere Vertreterin Dr.in Michaela Schmutzer 

Vertreter des 1. Beisitzers Dr. Josef Graf 

weitere Vertreterin Mag.a Regine Linder 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Dr. Matthias Kopetzky 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 13 

Vertreter des 3. Beisitzers Reinhold Haring 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 14 
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GA 1048 Einzelrichterin: Mag.a Andrea Müller-Dobler MBA 
MSc 

VBÄ: 80 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 36,00 % 

ZG 1102 36,00 % 

ZG 1501 4,00 % 

ZG 1601 4,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1048-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1017, 
GA 1081, 
GA 1059 

 

GA 1048-1 Senatsvorsitzende: Mag.a Andrea Müller-Dobler MBA MSc 

 1. Beisitzer: Mag. Wolfgang Tiwald 

 2. Beisitzer: Mag. Michael Schiller 

 3. Beisitzer: Friedrich Hagl 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 

besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Dr.in Viktoria Blaser 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter des 1. Beisitzers Mag. Dr. Kurt Folk 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Ralf Artner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 1 

Vertreterin des 3. Beisitzers Susanne Fazekas 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 2 
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GA 1049 Einzelrichterin: Dr.in Elfriede Murtinger VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 35,00 % 

ZG 1102 35,00 % 

ZG 1114 20,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1049-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender 

Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1060, 
GA 1046, 
GA 1051 
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GA 1049-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Anna Maria Radschek 

 1. Beisitzerin: Dr.in Elfriede Murtinger 

 2. Beisitzer: Dr. Franz Kandlhofer 

 3. Beisitzer: Michael Fiala 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter der Senatsvorsitzenden: Dr. Hans Rauner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin der 1. Beisitzerin Mag.a Anna Mechtler-Höger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Dr. Harald Sippl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 3 

Vertreter des 3. Beisitzers Gregor Ableidinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 4 
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GA 1050 Einzelrichter: Mag. Wolfgang Nemec VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 45,00 % 

ZG 1102 45,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1050-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1091, 
GA 1045, 
GA 1008 

 

GA 1050-1 Senatsvorsitzende: Mag.a Eva Woracsek 

 1. Beisitzer: Mag. Wolfgang Nemec 

 2. Beisitzer: Dr. Franz Kandlhofer 

 3. Beisitzer: Michael Fiala 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 

besteht 

Vertreter 

Vertreter der Senatsvorsitzenden: Mag. Andreas Stanek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Mag.a Margit Mayr 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Dr. Harald Sippl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 3 

Vertreter des 3. Beisitzers Gregor Ableidinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 4 
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GA 1051 Einzelrichterin: Dr.in Susanne Osinger VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 45,00 % 

ZG 1102 45,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1051-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1003, 
GA 1063, 
GA 1060 

 

GA 1051-1 Senatsvorsitzender: Dr. Hans Rauner 

 1. Beisitzerin: Dr.in Susanne Osinger 

 2. Beisitzer: Dr. Franz Kandlhofer 

 3. Beisitzer: Michael Fiala 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreterin des Senatsvorsitzenden: Mag.a Eva Woracsek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Mag. Ernst Bauer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Dr. Harald Sippl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 3 

Vertreter des 3. Beisitzers Gregor Ableidinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 4 
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GA 1052 Einzelrichterin: Dr.in Angela Paulus VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 27,50 % 

ZG 1102 27,50 % 

ZG 1117  35,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1117 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1052-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1117, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1055, 
GA 1040, 
GA 1029 

 

GA 1052-1 Senatsvorsitzende: Mag.a Manuela Fischer 

 1. Beisitzerin: Dr.in Angela Paulus 

 2. Beisitzer: Mag. Michael Schiller 

 3. Beisitzer: Friedrich Hagl 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1117 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 

besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Dr.in Gabriele Krafft 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Mag. Robert Posch 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Ralf Artner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 1 

Vertreterin des 3. Beisitzers Susanne Fazekas 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 2 
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GA 1053 Einzelrichter: Dr. Wolfgang Pavlik VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 32,50 % 

ZG 1102 32,50 % 

ZG 1129 15,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

ZG 1602 10,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1053-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129, ZG 1501, ZG 1601 
und ZG 1602 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1027, 
GA 1007, 
GA 1090 
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GA 1053-1 Senatsvorsitzender: Dr. Wolfgang Pavlik 

 1. Beisitzerin: MMag.a Elisabeth Brunner 

 2. Beisitzerin: Mag.a Belinda Maria Eder 

 3. Beisitzer: Erwin Agneter 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Dr. Alexander Hajicek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Dr. Peter Davidik 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter der 2. Beisitzerin Christian Schuckert 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 9 

Vertreterin des 3. Beisitzers Felicitas Seebach 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 10 
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GA 1054 Einzelrichter: Mag. Stefan Pipal VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 45,00 % 

ZG 1102 45,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1054-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1039, 
GA 1030, 
GA 1012 

 

GA 1054-1 Senatsvorsitzender: Mag. Wolfgang Ryda 

 1. Beisitzer: Mag. Stefan Pipal 

 2. Beisitzer: Dr. Karl Stetter 

 3. Beisitzerin: Mag.a Gertraud Lunzer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Mag. Christian Baumgartner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Dr.in Gertraude Langheinrich 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Franz Josef Gross 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 7 

Vertreter der 3. Beisitzerin Mag. Martin Saringer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 8 
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GA 1055 Einzelrichter: Mag. Robert Posch VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 15,00 % 

ZG 1102 15,00 % 

ZG 1117 35,00 % 

ZG 1119 25,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1117, ZG 1119 und 
ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1055-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1117, ZG 1119, ZG 1501 
und ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1052, 
GA 1066, 
GA 1037 
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GA 1055-1 Senatsvorsitzende: Mag.a Manuela Fischer 

 1. Beisitzer: Mag. Robert Posch 

 2. Beisitzer: Mag. Michael Schiller 

 3. Beisitzer: Friedrich Hagl 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1117, ZG 1119 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen 
Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Dr.in Gabriele Krafft 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Dr.in Angela Paulus 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Ralf Artner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 1 

Vertreterin des 3. Beisitzers Susanne Fazekas 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 2 
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GA 1056 Einzelrichterin: Mag.a Helga Preyer VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 35,00 % 

ZG 1102 35,00 % 

ZG 1129 20,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 

Finanzsenates 

GA 1056-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 

Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1061,  
GA 1077, 

GA 1057 

 

GA 1056-1 Senatsvorsitzender: Mag. Christian Baumgartner 

 1. Beisitzerin: Mag.a Helga Preyer 

 2. Beisitzer: Dkfm. Dr. Peter Bernert 

 3. Beisitzer: Dr. Otto Farny 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Mag. Wolfgang Ryda 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Erich Radschek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Christian Gerzabek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 5 

Vertreter des 3. Beisitzers Helmut Tomek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 6 
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GA 1057 Einzelrichterin: Mag.a Andrea Proidl VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 35,00 % 

ZG 1102 35,00 % 

ZG 1129 20,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 

Finanzsenates 

GA 1057-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 

Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1059, 
GA 1082, 

GA 1056 

 

GA 1057-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Judith Leodolter 

 1. Beisitzerin: Mag.a Andrea Proidl 

 2. Beisitzer: Dr. Karl Stetter 

 3. Beisitzerin: Mag.a Gertraud Lunzer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Dr.in Maria Grohe 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Dr. Ewald Rabensteiner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Franz Josef Gross 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 7 

Vertreter der 3. Beisitzerin Mag. Martin Saringer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 8 
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GA 1058 Einzelrichterin: Mag.a Manuela Puntigam VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 40,00 % 

ZG 1102 40,00 % 

ZG 1113 10,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1113 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1058-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1075, 
GA 1008, 
GA 1045 

ZG 1113 GA 1093 
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GA 1058-1 Senatsvorsitzender: Mag. Andreas Stanek 

 1. Beisitzerin: Mag.a Manuela Puntigam 

 2. Beisitzer: Dr. Franz Kandlhofer 

 3. Beisitzer: Michael Fiala 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1113 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreterin des Senatsvorsitzenden: Dr.in Anna Maria Radschek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Dr. Hans Blasina 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Dr. Harald Sippl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 3 

Vertreter des 3. Beisitzers Gregor Ableidinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 4 
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GA 1059 Einzelrichter: Dr. Ewald Rabensteiner VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 35,00 % 

ZG 1102 35,00 % 

ZG 1129 20,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1059-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1057, 
GA 1045, 
GA 1013 

 

GA 1059-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Judith Leodolter 

 1. Beisitzer: Dr. Ewald Rabensteiner 

 2. Beisitzer: Dr. Karl Stetter 

 3. Beisitzerin: Mag.a Gertraud Lunzer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 

besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Dr.in Maria Grohe 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Mag.a Andrea Proidl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Franz Josef Gross 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 7 

Vertreter der 3. Beisitzerin Mag. Martin Saringer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 8 
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GA 1060 Einzelrichterin: Dr.in Anna Maria Radschek VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 35,00 % 

ZG 1102 35,00 % 

ZG 1114 20,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1060-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender 

Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1046, 
GA 1049, 
GA 1003 
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GA 1060-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Anna Maria Radschek 

 1. Beisitzerin: Dr.in Elfriede Murtinger 

 2. Beisitzer: Dr. Franz Kandlhofer 

 3. Beisitzer: Michael Fiala 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101 ZG 1102, ZG 1114 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter der Senatsvorsitzenden: Dr. Hans Rauner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin der 1. Beisitzerin Mag.a Anna Mechtler-Höger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Dr. Harald Sippl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 3 

Vertreter des 3. Beisitzers Gregor Ableidinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 4 
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GA 1061 Einzelrichter: Erich Radschek VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 45,00 % 

ZG 1102 45,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1061-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1056, 
GA 1011, 
GA 1002 

 

GA 1061-1 Senatsvorsitzender: Mag. Ludwig Wochner 

 1. Beisitzer: Erich Radschek 

 2. Beisitzerin: Mag.a Belinda Maria Eder 

 3. Beisitzer: Erwin Agneter 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Dr. Siegfried Fenz 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Mag.a Helga Preyer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter der 2. Beisitzerin Christian Schuckert 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 9 

Vertreterin des 3. Beisitzers Felicitas Seebach 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 10 
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GA 1062 Einzelrichterin: Mag.a Ilse Rauhofer VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1128 20,00 % 

ZG 1127 80,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1128 und ZG 1127 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1062-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1128 und ZG 1127 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1080, 
GA 1034, 
GA 1088 

 

GA 1062-1 Senatsvorsitzende: Mag.a Ilse Rauhofer 

 1. Beisitzerin: Edda Szabo 

 2. Beisitzer: Dkfm. Dr. Peter Bernert 

 3. Beisitzer: Dr. Otto Farny 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1128 und ZG 1127 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen Rechtsangelegenheiten 
des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Mag.a Dr.in Hedwig Bavenek-Weber 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Johann Jungwirth 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Christian Gerzabek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 5 

Vertreter des 3. Beisitzers Helmut Tomek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 6 
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GA 1063 Einzelrichter: Dr. Hans Rauner VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 45,00 % 

ZG 1102 45,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1063-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1051, 
GA 1003, 
GA 1049 

 

GA 1063-1 Senatsvorsitzender: Dr. Hans Rauner 

 1. Beisitzer: Mag. Ernst Bauer 

 2. Beisitzer: Dr. Franz Kandlhofer 

 3. Beisitzer: Michael Fiala 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreterin des Senatsvorsitzenden: Mag.a Eva Woracsek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Dr.in Susanne Osinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Dr. Harald Sippl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 3 

Vertreter des 3. Beisitzers Gregor Ableidinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 4 
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GA 1064 Einzelrichterin: Dipl. Ing.in Gertraude Ritz VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 32,50 % 

ZG 1102 32,50 % 

ZG 1129 25,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1064-1 

ZG 1129 GA 1064-2 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender 

Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1041, 
GA 1001, 
GA 1021 

ZG 1129 GA 1041, 
GA 1001, 
GA 1021 
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GA 1064-1 Senatsvorsitzender: Dr. Christian Lenneis 

 1. Beisitzerin: Dipl. Ing.in Gertraude Ritz 

 2. Beisitzerin: Mag.a Belinda Maria Eder 

 3. Beisitzer: Erwin Agneter 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Mag. Ludwig Wochner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Dr. Wolfgang Aigner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter der 2. Beisitzerin Christian Schuckert 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 9 

Vertreterin des 3. Beisitzers Felicitas Seebach 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 10 
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GA 1064-2 Senatsvorsitzender: Dr. Christian Lenneis 

 1. Beisitzerin: Dipl. Ing.in Gertraude Ritz 

 2. Beisitzerin: Mag.a Belinda Maria Eder 

 3. Beisitzer: Erwin Agneter 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1129 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Mag. Ludwig Wochner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin der 1. Beisitzerin Silvia Gebhart 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter der 2. Beisitzerin Christian Schuckert 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 9 

Vertreterin des 3. Beisitzers Felicitas Seebach 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 10 
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GA 1065 Einzelrichter: Mag. Wolfgang Ryda VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 35,00 % 

ZG 1102 35,00 % 

ZG 1129 20,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 

Finanzsenates 

GA 1065-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 

Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1039, 
GA 1054, 

GA 1042 

 

GA 1065-1 Senatsvorsitzender: Mag. Wolfgang Ryda 

 1. Beisitzerin: Dr.in Gertraude Langheinrich 

 2. Beisitzer: Dr. Karl Stetter 

 3. Beisitzerin: Mag.a Gertraud Lunzer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Mag. Christian Baumgartner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Mag. Stefan Pipal 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Franz Josef Gross 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 7 

Vertreter der 3. Beisitzerin Mag. Martin Saringer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 8 
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GA 1066 Einzelrichterin: Martina Salzinger VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 17,50 % 

ZG 1102 17,50 % 

ZG 1112  1,00 % 

ZG 1117 19,00 % 

ZG 1119 10,00 % 

ZG 1129 25,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1112, ZG 1117, ZG 1119, 
ZG 1129 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1066-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1112, ZG 1117, ZG 1119, 
ZG 1129, ZG 1501 und ZG 1601 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1040, 
GA 1009, 
GA 1052 
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GA 1066-1 Senatsvorsitzender: Dr. Wolfgang Six 

 1. Beisitzerin: Martina Salzinger 

 2. Beisitzer: Mag. Michael Schiller 

 3. Beisitzer: Friedrich Hagl 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1112, ZG 1117, ZG 1119, ZG 1129 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 
3.3.3. übergegangenen Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen 
Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreterin des Senatsvorsitzenden: Mag.a Manuela Fischer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Mag. Wolfgang Leitner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Ralf Artner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 1 

Vertreterin des 3. Beisitzers Susanne Fazekas 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 2 
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GA 1067 Einzelrichterin: Dr.in Michaela Schmutzer VBÄ: 70 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus 

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1133 0,70 % 

ZG 1131  50,00 % 

ZG 3013 0,30 % 

ZG 1301 8,00 % 

ZG 1003 1,00 % 

ZG 1602 10,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1133, ZG 1131 und ZG 3013 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1067-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1133, ZG 1131 und ZG 3013 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1033, 
GA 1043, 
GA 1025 

ZG 1301, ZG 1003 und ZG 1602 sowie die laut 
Punkt 3.4.10. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1023, 
GA 1025, 
GA 1036 
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GA 1067-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Michaela Schmutzer 

 1. Beisitzerin: Mag.a Regine Linder 

 2. Beisitzer: Mag. Bernhard Pammer 

 3. Beisitzer: Gerhard Mayerhofer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1133, ZG 1131 und ZG 3013 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter der Senatsvorsitzenden: Dr. Karl Kittinger 

weiterer Vertreter Mag. Gerhard Groschedl 

Vertreter der 1. Beisitzerin Helmut Hummel 

weiterer Vertreter Dr. Josef Graf 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Dr. Matthias Kopetzky 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 13 

Vertreter des 3. Beisitzers Reinhold Haring 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 14 
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GA 1068 Einzelrichter: Herbert Schober, BA VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1201 69,00 % 

ZG 1002 1,00 % 

ZG 1113 1,00 % 

ZG 1127 29,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1002, ZG 1201 sowie für die laut Punkt 3.3.3. 
vom Unabhängigen Finanzsenat 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten, in 
denen das Zollamt Wien, das Zollamt St. Pölten 
Krems Wiener Neustadt oder das Zollamt 
Eisenstadt Flughafen Wien als belangte 
Behörden auftreten 

GA 1068-1 

ZG 1113 und ZG 1127 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates, in denen ein 
Finanzamt als belangte Behörde auftritt 

GA 1068-2 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1002, ZG 1201 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
vom Unabhängigen Finanzsenat 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten, in 
denen ein Zollamt als belangte Behörde auftritt 

GA 1071, 
GA 1044, 
GA 1092, 

im Übrigen gemäß Punkt 3.3.7. 

ZG 1113 und ZG 1127 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates, in denen ein 
Finanzamt als belangte Behörde auftritt 

GA 1078, 
GA 1080, 
GA 1088 
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GA 1068-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Judith Fries-Horn 

 1. Beisitzer: Herbert Schober, BA 

 2. Beisitzer: KR Ing. Klaus Köpplinger 

 3. Beisitzerin: Mag.a Christa Schlager 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1002, ZG 1201 sowie für die laut Punkt 3.3.3. vom Unabhängigen Finanzsenat 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten, in denen das Zollamt Wien, das Zollamt St. Pölten 
Krems Wiener Neustadt oder das Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien als belangte Behörden 
auftreten, bei denen Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreter der Senatsvorsitzenden: Dr. Andreas Hartl 

weitere Vertreter Dr. Robert Huber, 
Dr. Wolfgang Berger 

Vertreter des 1. Beisitzers MMag. Dr. Roland Schönauer 

weitere Vertreter Dr. Josef Lovranich 
Dr. Georg Zarzi 

Vertreterin des 2. Beisitzers Elfriede Fischer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 19 

Vertreterin der 3. Beisitzerin Mag.a (FH) Alice Niklas 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 20 
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GA 1068-2 Senatsvorsitzende: Mag.a Ilse Rauhofer 

 1. Beisitzer: Herbert Schober, BA 

 2. Beisitzer: Dkfm. Dr. Peter Bernert 

 3. Beisitzer: Dr. Otto Farny 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1113 und ZG 1127 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen Rechtsangelegenheiten 
des Unabhängigen Finanzsenates, in denen ein Finanzamt als belangte Behörde auftritt, bei 
denen Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Mag.a Dr.in Hedwig Bavenek-Weber 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter des 1. Beisitzers Leopold Stetter 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Christian Gerzabek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 5 

Vertreter des 3. Beisitzers Helmut Tomek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 6 
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GA 1069 Einzelrichter: Mag. Hans-Werner Schöggl VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 45,00 % 

ZG 1102 45,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1069-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1028, 
GA 1006, 
GA 1018 
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GA 1069-1 Senatsvorsitzender: Dr. Rudolf Wanke 

 1. Beisitzer: Mag. Hans-Werner Schöggl 

 2. Beisitzer: Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut 
Liste der Laienrichterinnen und 
Laienrichter Sitz 11 

 3. Beisitzer: Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut 
Liste der Laienrichterinnen und 
Laienrichter Sitz 12 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Dr. Karl Zepitsch 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Mag.a Gertraud Hausherr 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreterin oder Vertreter der 
2. Beisitzerin oder des 2. Beisitzers 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 11 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 11 

Vertreterin oder Vertreter der 
3. Beisitzerin oder des 3. Beisitzers 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 12 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 12 
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GA 1070 Einzelrichterin: Mag.a Renate Schohaj VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1001 1,00 % 

ZG 1101 35,00 % 

ZG 1102 35,00 % 

ZG 1104 19,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1001, ZG 1101, ZG 1102, ZG 1104 und 
ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1070-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1093, 
GA 1020, 
GA 1086 

ZG 1001 und ZG 1104 GA 1020 
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GA 1070-1 Senatsvorsitzende: Mag.a Renate Schohaj 

 1. Beisitzer: Dr. Hans Blasina 

 2. Beisitzer: Dr. Franz Kandlhofer 

 3. Beisitzer: Michael Fiala 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1001, ZG 1101, ZG 1102, ZG 1104 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen 
Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreter der Senatsvorsitzenden: Dr. Karl Zepitsch 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter des 1. Beisitzers Mag. Christian Seywald 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Dr. Harald Sippl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 3 

Vertreter des 3. Beisitzers Gregor Ableidinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 4 
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GA 1071 Einzelrichter: MMag. Dr. Roland Schönauer VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1201 80,00 % 

ZG 1401 10,00 % 

ZG 1602 10,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1201 sowie die laut Punkt 3.3.3. vom 
Unabhängigen Finanzsenat übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten, in denen das Zollamt 
Wien, das Zollamt St. Pölten Krems 
Wiener Neustadt oder das Zollamt Eisenstadt 
Flughafen Wien als belangte Behörden auftreten 

GA 1071-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1201 und ZG 1602 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
vom Unabhängigen Finanzsenat 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten, in 
denen ein Zollamt als belangte Behörde auftritt 

GA 1044, 
GA 1068, 
GA 1092,  

im Übrigen gemäß Punkt 3.3.7. 

ZG 1401 sowie die laut Punkt 3.4.10 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1044, 
GA 1092, 
GA 5002, 
GA 5003 
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GA 1071-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Judith Fries-Horn 

 1. Beisitzer: MMag. Dr. Roland Schönauer 

 2. Beisitzer: KR Ing. Klaus Köpplinger 

 3. Beisitzerin: Mag.a Christa Schlager 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1201 sowie für die laut Punkt 3.3.3. vom Unabhängigen Finanzsenat übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten, in denen das Zollamt Wien, das Zollamt St. Pölten Krems 
Wiener Neustadt oder das Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien als belangte Behörden auftreten, 
bei denen Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreter der Senatsvorsitzenden: Dr. Andreas Hartl 

weitere Vertreter Dr. Robert Huber, 
Dr. Wolfgang Berger 

Vertreter des 1. Beisitzers Dr. Josef Lovranich 

weitere Vertreter Herbert Schober, BA, 
Dr. Georg Zarzi 

Vertreterin des 2. Beisitzers Elfriede Fischer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 19 

Vertreterin der 3. Beisitzerin Mag.a (FH) Alice Niklas 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 20 
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GA 1072 Einzelrichter: Mag. Christian Seywald VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 45,00 % 

ZG 1102 45,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1072-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1018, 
GA 1028, 
GA 1006 
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GA 1072-1 Senatsvorsitzender: Mag. Dieter Fröhlich 

 1. Beisitzer: Mag. Christian Seywald 

 2. Beisitzer: Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut 
Liste der Laienrichterinnen und 
Laienrichter Sitz 11 

 3. Beisitzer: Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut 
Liste der Laienrichterinnen und 
Laienrichter Sitz 12 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Dr. Rudolf Wanke 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Mag.a Gabriele Friedbacher 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreterin oder Vertreter der 
2. Beisitzerin oder des 2. Beisitzers 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 11 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 11 

Vertreterin oder Vertreter der 
3. Beisitzerin oder des 3. Beisitzers 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 12 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 12 
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GA 1073 Einzelrichter: Dr. Wolfgang Six VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 12,50 % 

ZG 1102 12,50 % 

ZG 1116  20,00 % 

ZG 1117 20,00 % 

ZG 1119 25,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1116, ZG 1117, ZG 1119 
und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1073-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1116, ZG 1117, ZG 1119, 
ZG 1501 und ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1040, 
GA 1066, 
GA 1038 
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GA 1073-1 Senatsvorsitzender: Dr. Wolfgang Six 

 1. Beisitzer: Mag. Wolfgang Leitner 

 2. Beisitzer: Mag. Michael Schiller 

 3. Beisitzer: Friedrich Hagl 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1116, ZG 1117, ZG 1119 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen 
Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreterin des Senatsvorsitzenden: Mag.a Manuela Fischer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Martina Salzinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Ralf Artner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 1 

Vertreterin des 3. Beisitzers Susanne Fazekas 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 2 
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GA 1074 Einzelrichterin: Dr.in Christine Smolle VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 45,00 % 

ZG 1102 45,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1074-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender 

Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1089, 
GA 1027, 
GA 1024 

 

GA 1074-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Christine Smolle 

 1. Beisitzerin: Mag.a Anna Mechtler-Höger 

 2. Beisitzer: Dr. Karl Stetter 

 3. Beisitzerin: Mag.a Gertraud Lunzer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 

besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Mag.a Karoline Windsteig 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin der 1. Beisitzerin Mag.a Elisabeth Traxler 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Franz Josef Gross 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 7 

Vertreter der 3. Beisitzerin Mag. Martin Saringer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 8 
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GA 1075 Einzelrichter: Mag. Andreas Stanek VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 45,00 % 

ZG 1102 45,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1075-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1501 und ZG 1601 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1008, 
GA 1058, 
GA 1050 

 

GA 1075-1 Senatsvorsitzender: Mag. Andreas Stanek 

 1. Beisitzerin: Mag.a Manuela Puntigam 

 2. Beisitzer: Dr. Franz Kandlhofer 

 3. Beisitzer: Michael Fiala 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreterin des Senatsvorsitzenden: Dr.in Anna Maria Radschek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Dr. Hans Blasina 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Dr. Harald Sippl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 3 

Vertreter des 3. Beisitzers Gregor Ableidinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 4 
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GA 1076 Einzelrichter: Planstelle unbesetzt VBÄ: ïï % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus 

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG ïï ïï % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG ïï GA 1076-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG ïï GA 1028, 
GA 1006, 
GA 1018 

 

GA 1076-1 Senatsvorsitzende: Mag.a Renate Schohaj 

 1. Beisitzer: Planstelle unbesetzt 

 2. Beisitzer: Dr. Franz Kandlhofer 

 3. Beisitzer: Michael Fiala 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG ïï 

Vertreter 

Vertreter der Senatsvorsitzenden: Dr. Karl Zepitsch 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin des 1. Beisitzers Mag.a Gertraud Hausherr 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Dr. Harald Sippl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 3 

Vertreter des 3. Beisitzers Gregor Ableidinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 4 
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GA 1077 Einzelrichterin: Dr.in Edith Stefan VBÄ: 50 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 17,50 % 

ZG 1102 17,50 % 

ZG 1129 10,00 % 

ZG 1501 2,50 % 

ZG 1601 2,50 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1077-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender 

Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1084, 
GA 1056, 
GA 1082 
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GA 1077-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Christine Smolle 

 1. Beisitzerin: Dr.in Edith Stefan 

 2. Beisitzer: Dr. Karl Stetter 

 3. Beisitzerin: Mag.a Gertraud Lunzer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Mag.a Karoline Windsteig 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin der 1. Beisitzerin Mag.a Regina Vogt 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Franz Josef Gross 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 7 

Vertreter der 3. Beisitzerin Mag. Martin Saringer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 8 
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GA 1078 Einzelrichter: Leopold Stetter VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1128  20,00 % 

ZG 1113 1,00 % 

ZG 1127 79,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1113, ZG 1127 und ZG 1128 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1078-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1113, ZG 1127 und ZG 1128 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1034, 
GA 1080, 
GA 1088 

 

GA 1078-1 Senatsvorsitzende: Mag.a Dr.in Hedwig Bavenek-Weber 

 1. Beisitzer: Leopold Stetter 

 2. Beisitzer: Dkfm. Dr. Peter Bernert 

 3. Beisitzer: Dr. Otto Farny 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1113, ZG 1127 und ZG 1128 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Mag.a Ilse Rauhofer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter des 1. Beisitzers Johann Jungwirth 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Christian Gerzabek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 5 

Vertreter des 3. Beisitzers Helmut Tomek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 6 
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GA 1079 Einzelrichterin: Dr.in Barbara Straka VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 44,00 % 

ZG 1102 44,00 % 

ZG 1112 2,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1112 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1079-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1112, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1013, 
GA 1035, 
GA 1020 

 

GA 1079-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Barbara Straka 

 1. Beisitzerin: Mag.a Irene Eberl 

 2. Beisitzer: Dr. Franz Kandlhofer 

 3. Beisitzer: Michael Fiala 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1112 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 

besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Mag.a Renate Schohaj 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin der 1. Beisitzerin Mag.a Eva-Maria Kirchschlager 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Dr. Harald Sippl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 3 

Vertreter des 3. Beisitzers Gregor Ableidinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 4 
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GA 1080 Einzelrichterin: Edda Szabo VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus 

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1128 20,00 % 

ZG 1113 1,00 % 

ZG 1127 79,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1113, ZG 1127und ZG 1128 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1080-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1113, ZG 1127 und ZG 1128 sowie die laut 
Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1088, 
GA 1078, 
GA 1034 

 

GA 1080-1 Senatsvorsitzende: Mag.a Dr.in Hedwig Bavenek-Weber 

 1. Beisitzerin: Edda Szabo 

 2. Beisitzer: Dkfm. Dr. Peter Bernert 

 3. Beisitzer: Dr. Otto Farny 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1113, ZG 1127 und ZG 1128 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Mag.a Ilse Rauhofer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin der 1. Beisitzerin Andrea Wimmer-Bernhauser 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Christian Gerzabek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 5 

Vertreter des 3. Beisitzers Helmut Tomek 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 6 
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GA 1081 Einzelrichter: Mag. Wolfgang Tiwald VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 30,00% 

ZG 1102 30,00% 

ZG 1114 30,00% 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1081-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1017, 
GA 1048, 
GA 1060 

 

GA 1081-1 Senatsvorsitzende: Mag.a Andrea Müller-Dobler MBA MSc 

 1. Beisitzer: Mag. Wolfgang Tiwald 

 2. Beisitzer: Mag. Michael Schiller 

 3. Beisitzer: Friedrich Hagl 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 

besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Dr.in Viktoria Blaser 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter des 1. Beisitzers Mag. Dr. Kurt Folk 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Ralf Artner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 1 

Vertreterin des 3. Beisitzers Susanne Fazekas 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 2 



159 

 

GA 1082 Einzelrichterin: Mag.a Elisabeth Traxler VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus 

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1114 100,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1114 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1082-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1114 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1014, 
GA 1057, 
GA 1076 

 

GA 1082-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Christine Smolle 

 1. Beisitzerin: Mag.a Elisabeth Traxler 

 2. Beisitzer: Dr. Karl Stetter 

 3. Beisitzerin: Mag.a Gertraud Lunzer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1114 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Mag.a Karoline Windsteig 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin der 1. Beisitzerin Magdalena Edler 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Franz Josef Gross 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 7 

Vertreter der 3. Beisitzerin Mag. Martin Saringer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 8 
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GA 1083 Einzelrichter: Dr. Peter Unger VBÄ: 100% 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 30,00% 

ZG 1102 30,00% 

ZG 1114 20,00% 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

ZG 1602 10,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates, Außenstelle Wien bei denen 
Senatszuständigkeit besteht 

GA 1083-1 

Die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates, Außenstelle Salzburg, bei denen 
Senatszuständigkeit besteht 

GA 1083-2 

Die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates, Außenstelle Innsbruck, Senat 
(Innsbruck) 1, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

GA 1083-3 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114, ZG 1501, ZG 1601 
und ZG 1602 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1089, 
GA 1030, 
GA 1039 
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GA 1083-1 Senatsvorsitzende: Mag.a Karoline Windsteig 

 1. Beisitzer: Dr. Peter Unger 

 2. Beisitzer: Dr. Karl Stetter 

 3. Beisitzerin: Mag.a Gertraud Lunzer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1114 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, Außenstelle Wien, bei denen 
Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Dr.in Christine Smolle 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter des 1. Beisitzers Mag. Erich Hell 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Franz Josef Gross 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 7 

Vertreter der 3. Beisitzerin Mag. Martin Saringer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 8 
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GA 1083-2 Senatsvorsitzender: Dr. Ingrid Buchner-Viertl 

 1. Beisitzer: Dr. Peter Unger 

 2. Beisitzer: Dr. Walter Zisler  

 3. Beisitzer: Dr. Martin Neureiter 

Zuständig für 

die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen Rechtssachen des Unabhängigen Finanzsenates, 
Außenstelle Salzburg, bei denen Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreter des Senatsvorsitzenden: Dr. Daniela Obauer 

weiterer Vertreter Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Salzburg 

Vertreter des 1. Beisitzers Mag. Hermann Hebenstreit 

weiterer Vertreter Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Salzburg 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Gottfried Warter 

weitere Vertreter Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Salzburg 1 

Vertreter des 3. Beisitzers Dr. Othmar Sommerauer 

weitere Vertreter Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Salzburg 2 

 

GA 1083-3 Senatsvorsitzende: Dr.in Johanna Lanser 

 1. Beisitzer: Dr. Peter Unger 

 2. Beisitzer: Dr. Reinhold Lexer 

 3. Beisitzer: Mag. Gerhard Auer 

Zuständig für  

die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates, Außenstelle Innsbruck, Senat (Innsbruck) 1, bei denen Senatszuständigkeit 

besteht 

Vertreter 

Vertreter der Senatsvorsitzenden: Dr. Anton Baldauf 

weiterer Vertreter Dr. Ferdinand Triendl  

Vertreter des 1. Beisitzers Dr. Johann Edlinger 

weiterer Vertreter Mag. Martin Kuprian 

Vertreter des 2. Beisitzers Gerhard Traunfellner 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Innsbruck 1 

Vertreter der 3. Beisitzers Dr. Bernhard Sigmund 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Innsbruck 2 
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GA 1084 Einzelrichterin: Mag.a Regina Vogt VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 35,00 % 

ZG 1102 35,00 % 

ZG 1129 20,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1084-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender 

Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1012, 
GA 1074, 
GA 1089 
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GA 1084-1 Senatsvorsitzende: Dr.in Maria Grohe 

 1. Beisitzerin: Mag.a Regina Vogt 

 2. Beisitzer: Dr. Karl Stetter 

 3. Beisitzerin: Mag.a Gertraud Lunzer 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1129 und ZG 1501 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit 
besteht 

Vertreter 

Vertreterin der Senatsvorsitzenden: Dr.in Judith Leodolter 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreter der 1. Beisitzerin Mag. Christian Doktor 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Mag. Franz Josef Gross 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 7 

Vertreter der 3. Beisitzerin Mag. Martin Saringer 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 8 
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GA 1085 Einzelrichterin: Elisabeth Wanke VBÄ: 100% 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1129  100,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1129 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1085-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender 

Reihenfolge 

ZG 1129 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

 GA 1093, 
GA 1028 

 

GA 1085-1 Senatsvorsitzende: Mag.a Renate Schohaj 

 1. Beisitzerin: Elisabeth Wanke 

 2. Beisitzer: Dr. Franz Kandlhofer 

 3. Beisitzer: Michael Fiala 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus Zuteilungsgruppe 

ZG 1129 sowie die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates, bei denen Senatszuständigkeit besteht 

Vertreter 

Vertreter der Senatsvorsitzenden: Dr. Karl Zepitsch 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Senatsvorsitzenden Sitz 

Vertreterin der 1. Beisitzerin Mag.a Gertraud Hausherr 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
hauptberuflichen Richterinnen und Richter Sitz 

Vertreter des 2. Beisitzers Dr. Harald Sippl 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 3 

Vertreter des 3. Beisitzers Gregor Ableidinger 

weitere Vertreterin oder  
weiterer Vertreter 

Nächstgereihte oder Nächstgereihter laut Liste der 
Laienrichterinnen und Laienrichter Sitz 4 
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GA 1086 Einzelrichter: Dr. Rudolf Wanke VBÄ: 100 % 

Zuständig für Rechtsangelegenheiten aus  

Zuteilungsgruppe VBÄ-Anteil 

ZG 1101 35,00% 

ZG 1102 35,00% 

ZG 1106 20,00 % 

ZG 1501 5,00 % 

ZG 1601 5,00 % 

Bei Senatszuständigkeit gehen die Rechtsangelegenheiten über: 

aus Zuteilungsgruppe an Gerichtsabteilung 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1106 und ZG 1501 sowie 
die laut Punkt 3.3.3. übergegangenen 
Rechtsangelegenheiten des Unabhängigen 
Finanzsenates 

GA 1086-1 

Vertreter bei Rechtsangelegenheiten aus Einzelrichterin oder Einzelrichter der 
Gerichtsabteilung in folgender Reihenfolge 

ZG 1101, ZG 1102, ZG 1106, ZG 1501 und 
ZG 1601 sowie die laut Punkt 3.3.3. 
übergegangenen Rechtsangelegenheiten des 
Unabhängigen Finanzsenates 

GA 1093, 
GA 1070, 
GA 1020 

 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































